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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Um die Bedeutung der Stadt Genf für die schweizerische Aussenpolitik hervorzuheben,
hiessen beide Räte im Frühjahr 2014 eine Motion Barthassat (cvp, GE) einstimmig gut,
die einen „Schweizer Tag des internationalen Genf“ forderte. Die Motion war nach dem
Ausscheiden von Barthassat durch dessen Nachfolger Guillaume Barazzone (cvp, GE)
übernommen worden. Tatsächlich geriet Genf als wichtiger Verhandlungsort auch 2014
einige Male in die Schlagzeilen. Insbesondere die Syrien-Konferenz, aber auch der
OSZE-Vorsitz der Schweiz zeigten die Wichtigkeit des Schweizer UNO-Sitzes. Der
Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt und in seiner Stellungnahme eine
Botschaft angekündigt, die noch im Laufe des Jahres unterbreitet werden sollte. Darin
würden auch die Modalitäten der Umsetzung eines solchen Schweizer Tages festgelegt
werden. 1

MOTION
DATUM: 21.03.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der nationalrätlichen Annahme des Vorschlages des Bundesrates zu einem
Bundesbeschluss über die Massnahmen zur Stärkung der Rolle der Schweiz als Gaststaat
2016-2019 wurde die Motion Barthassat (cvp, GE) abgeschrieben, die einen Schweizer
Tag des internationalen Genf gefordert hatte. Die vorgelegte neue Strategie zur
Förderung der Attraktivität der Schweiz soll insbesondere die Rolle von Genf als
wichtigem Standort für die internationale Politik festigen, und damit die in- und
ausländische Öffentlichkeit für die Bedeutung der Stadt sensibilisieren. Der Bundesrat
machte in seiner Botschaft geltend, dass damit auch die Forderung der von Guillaume
Barazzone übernommenen Motion Barthassat erfüllt sei. 2

MOTION
DATUM: 09.03.2015
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit einer Ende 2021 eingereichten parlamentarischen Initiative wollte Nationalrat
Baptiste Hurni (sp, NE) die Strafbarkeit krimineller Unternehmen erweitern. Gemäss
geltendem Recht werden Unternehmen unabhängig von der natürlichen Person als
Täterin oder Täter bestraft, wenn sie nicht alle erforderlichen und zumutbaren
organisatorischen Vorkehrungen getroffen haben, um eine solche Straftat zu
verhindern. Der betreffende Art. 102 Abs. 2 StGB begrenzt diese Strafbarkeit allerdings
auf eine konkrete Auflistung von Straftaten. Gemäss dem Initianten sei es nicht
einleuchtend, warum andere Delikte als die aufgelisteten für die Unternehmen nicht
strafbar sein sollten, weshalb er neu alle Verbrechen und Vergehen einschliessen
wollte. «En bref, si l'organisation déficiente d'une entreprise a contribué à commetre
un délit, alors cette entreprise doit être punie et non uniquement la personne en bout
de chaîne», formulierte er seine Forderung im Ratsplenum. 
Die RK-NR stand dem Anliegen mehrheitlich kritisch gegenüber. Berichterstatter
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) erklärte seinen Ratskolleginnen und -kollegen den
Unterschied zwischen subsidiärer Haftung – das Unternehmen ist haftbar, wenn der
Täter oder die Täterin nicht festgestellt werden kann – und primärer Haftung – das
Unternehmen und nicht die Einzelperson ist in jedem Fall haftbar. Letztere sei im
geltenden Recht bewusst auf die Bereiche der Unterstützung krimineller und
terroristischer Organisationen, Terrorfinanzierung, Geldwäscherei und Bestechung
beschränkt. Würde diese Einschränkung aufgehoben, wären Unternehmen im Sinne
einer Kausalhaftung in jedem Fall für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haftbar, also
beispielsweise auch, wenn ein Chauffeur zu schnell fahre und einen Unfall baue, so
Bregy. Das gehe zu weit, denn das Grundkonzept des schweizerischen Strafrechts sei
es, dass nicht Unternehmen verurteilt werden, sondern die Menschen, die eine Straftat
begehen.
Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) unterstützte die Initiative, blieb damit aber erfolglos.
Die grosse Kammer gab der Initiative in der Frühjahrssession 2023 mit 123 zu 71
Stimmen keine Folge. Das Geschäft war damit erledigt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2023
KARIN FRICK
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Privatrecht

In der Sondersession vom Mai 2022 behandelte der Nationalrat die Änderung der
Zivilprozessordnung zur Verbesserung der Praxistauglichkeit und der
Rechtsdurchsetzung als Zweitrat. Wie Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy
(mitte, VS) berichtete, hatte sich die RK-NR in der Vorberatung mit 139 Anträgen zu
beschäftigen. Wie schon in der Ständekammer verlief die Ratsdebatte angesichts des
Umfangs der Vorlage wenig kontrovers, da es sich um viele technische Detailfragen
handelte. Nach dem unbestrittenen Eintreten folgte auch die grosse Kammer in den
allermeisten Punkten ohne grosse Diskussion ihrer Kommissionsmehrheit. Diese habe
bei den vorgeschlagenen Anpassungen vor allem darauf geachtet, ein
«laienfreundliches Gesetz» zu gestalten, so Berichterstatter Bregy. 
Ausführlich diskutiert wurde – wie schon im Erstrat – die Sprachenfrage: Nachdem sich
der Ständerat dagegen ausgesprochen hatte, dass die Kantone in Zivilverfahren neben
ihren Amtssprachen auch andere Landessprachen und Englisch als Verfahrenssprache
zulassen dürfen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind, präsentierte die
nationalrätliche Kommissionsmehrheit einen Kompromissvorschlag. Gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag sah sie zwei Einschränkungen vor: Erstens soll ein Verzicht
auf die Amtssprache nicht vor Verfahrensbeginn erfolgen können – dies um zu
verhindern, dass Unternehmen etwa in ihren AGB der Gegenpartei schweizweit ihre
bevorzugte Sprache aufzwingen können – und zweitens soll ein Verfahren in Englisch
nur bei handelsrechtlichen Streitigkeiten möglich sein. Zwei links-grüne Minderheiten
wollten hingegen dem Ständerat folgen und auf die Möglichkeit zu anderen Sprachen –
bzw. wenigstens auf die anderen Landessprachen – verzichten. Sie sorgten sich um den
Stand der Minderheitensprachen, wenn auch in der Romandie und im Tessin auf
Deutsch prozessiert werden könnte, und um die Qualität der Rechtsprechung, wenn
der ganze Justizapparat plötzlich in mehreren Sprachen funktionieren müsste. Ein
Verzicht auf die Möglichkeit zu Verfahren in englischer Sprache wäre aus Sicht von
Bundesrätin Karin Keller-Sutter «sehr bedauerlich», weil dies eine zentrale
Voraussetzung für die Schaffung internationaler Handelsgerichte sei und damit die
Bestrebungen danach als gescheitert anzusehen wären. Gegen den Widerstand von
Links-Grün folgte der Nationalrat in dieser Frage deutlich seiner
Kommissionsmehrheit.
Ebenfalls erfolglos blieben sowohl das links-grüne Lager als auch die SVP-Fraktion mit
verschiedenen Minderheitsanträgen für eine weitere Senkung der Prozesskosten. Sie
wollten damit den Zugang zum Gericht erleichtern, da mit den aktuellen Kostenhürden
«Prozessieren für den Mittelstand praktisch unerschwinglich» sei, wie es Sibel Arslan
(basta, BS) formulierte. Da sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie dies zu
bewerkstelligen sei, unterstützten sich die beiden Lager jedoch nicht gegenseitig. Die
obsiegende Mehrheit argumentierte, dass es – über die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen hinaus – die Aufgabe der Kantone sei, die Tarife zu
senken.
Für eine grössere Debatte sorgte auch das Mitwirkungsverweigerungsrecht für
Unternehmensjuristinnen und -juristen. Damit sollen Schweizer Unternehmen im
Ausland davor geschützt werden, mehr offenlegen zu müssen als die Konkurrenz aus
Staaten, die einen solchen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und
-juristen kennen. Der Ständerat hatte hier gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
Einschränkungen vorgenommen, «die der Bundesrat nicht zwingend unterstützen
möchte», wie Karin Keller-Sutter erklärte. Am liebsten hätte der Bundesrat an seiner
eigenen Version festgehalten, die «das Ergebnis einer langen Diskussion und eines
Reifeprozesses» sei und der parlamentarischen Initiative Markwalder (fdp, BE; Pa.Iv.
15.409) entspreche, so die Bundesrätin. Eine entsprechende Minderheit Markwalder
blieb aber chancenlos. Die Mehrheit der RK-NR präsentierte indes eine
Weiterentwicklung der ständerätlichen Lösung, die derjenigen des Bundesrates laut der
Justizministerin inhaltlich «sehr nahe» stehe, weshalb die Regierung nach dem Motto
«Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach» diesen Antrag unterstützte.
Dieser wurde von der grossen Kammer sodann auch angenommen. Dagegen sprachen
sich die SP- und die Grüne Fraktion aus, die nur ein weniger weitgehendes
Mitwirkungsverweigerungsrecht akzeptiert hätten.
Dem Beschluss des Ständerates, wonach im Zivilverfahren elektronische Instrumente,
wie zum Beispiel Videokonferenzen, eingesetzt werden können, stimmte im Grundsatz
auch die Volkskammer zu. Sie präzisierte allerdings, dass dazu in jedem Fall die
Zustimmung aller Parteien erforderlich ist.
Eine letzte lebhafte Debatte entzündete sich an den Voraussetzungen für provisorische
Massnahmen gegen Medien, konkret an der Frage, wann die Veröffentlichung eines
Medienberichts mittels superprovisorischer Verfügung vorläufig verhindert werden
kann. Der Ständerat hatte beschlossen, dass dies möglich sein soll, wenn der Bericht –

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.05.2022
KARIN FRICK
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zusätzlich zu weiteren Kriterien – für die gesuchstellende Partei einen schweren
Nachteil verursacht oder verursachen kann – im Unterschied zum «besonders
schweren Nachteil», der nach geltendem Recht verlangt wird. Die Ratslinke sah darin
einen Angriff auf die Pressefreiheit, der überdies klammheimlich in einer grossen
Gesetzesrevision versteckt werde. Auch wenn über die praktischen Auswirkungen
dieser Änderung Unklarheit herrschte, sei sie doch ein «schwieriges Signal», so Min Li
Marti (sp, ZH). Ein Einzelantrag Dandrès (sp, GE) zur Auskopplung dieser Frage aus der
ZPO-Revision durch Auslagerung in einen separaten Entwurf wurde von der
bürgerlichen Ratsmehrheit ebenso abgelehnt wie der Minderheitsantrag, der bei der
Fassung des Bundesrates bleiben und die Voraussetzungen inhaltlich unverändert
lassen wollte. Mit 99 zu 81 Stimmen bei 7 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu und besiegelte damit die Streichung des Wortes
«besonders». Dies sei kein Entscheid gegen die Medienfreiheit, sondern für den Schutz
einzelner Menschen, erklärte Judith Bellaïche (glp, ZH). «Das Recht auf Medienfreiheit
beinhaltet nicht pauschal das Recht, Existenzen zu zerstören», so die GLP-Vertreterin.
In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme
(Lukas Reimann; svp, SG) bei 2 Enthaltungen (Christian Dandrès, Yvette Estermann; svp,
LU) gut. Zudem stimmte sie der Abschreibung der Postulate Po. 13.3688 und Po.
14.3804 sowie der Motionen Mo. 14.4008 und Mo. 17.3868 stillschweigend zu. 4

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat in der Sommersession 2022 die Motion
von Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH) an, mit der Namensänderungen für
Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Mit 107 zu 59 Stimmen
folgte er der Empfehlung des Bundesrates und einer Mehrheit der RK-NR. Ähnlich wie
der Motionär wies die Rechtskommission darauf hin, dass mit einem Verbot der
Namensänderung für des Landes verwiesene Personen verhindert werden könne, dass
diese mit neu angenommener Identität eine Gefährdung darstellten. Zudem sei laut
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) auch klar, dass bei einem
rechtskräftigen Landesverweis der Schutz der Bevölkerung über den individuellen
Interessen eines Verurteilten stehe. Minderheitssprecher Christian Dandrès (sp, GE)
warf Minder hingegen Effekthascherei aufgrund der medialen Berichterstattung rund
um den Dschihadisten Osama M. vor und betonte, dass die Namensänderung von
ausgewiesenen Personen in speziellen Fällen, beispielsweise zur Resozialisierung oder
Integration nach abgelaufenem Landesverweis, gerechtfertigt sein könne. Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch im Namen des Bundesrates, dass es bei Personen,
die das Land verlassen müssen, um Integration gehen könne, und unterstützte das
Anliegen der Motion. 5

MOTION
DATUM: 08.06.2022
LUKAS LÜTOLF

Polizei

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat mit der
Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das System FADO (False and
Authentic Documents Online), die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellt. Während der Nutzen des Systems FADO für die Schweiz unbestritten war,
taten Vertreterinnen und Vertreter der SP- und der Grünen Fraktion in ihren Voten vor
allem ihren Unmut über den Entscheid der EU-Kommission kund, die Verantwortung für
das System FADO an Frontex zu übertragen. Die Grenzschutz-Agentur Frontex sei eine
«total dysfunktionale Institution» (Christian Dandrès, sp, GE), gegen die «verschiedene
Verfahren und Vorwürfe» wegen Grundrechtsverletzungen im Raum stünden, führte
Florence Brenzikofer (gp, BL) aus. Eine Minderheit Brenzikofer beantragte denn auch
die Sistierung der Vorlage bis zur allfälligen Referendumsabstimmung über den
Bundesbeschluss zur finanziellen Beteiligung der Schweiz an Frontex. Über eine
intensivere Zusammenarbeit mit Frontex wie die Weiterbeteiligung der Schweiz am
System FADO solle erst entschieden werden, nachdem sich die Stimmbevölkerung zu
Frontex habe äussern können, argumentierte die Antragstellerin. Ausserhalb des links-
grünen Lagers fand der Sistierungsantrag jedoch keine Zustimmung und wurde mit 106
zu 57 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich abgelehnt. Der Ratsmehrheit erschien es in
den Worten von Beat Flach (glp, AG) «völlig verfehlt», die Umsetzung der Schengen-
Weiterentwicklung zu verzögern und «die Schengen-Assoziierung nur wegen dieser
kleinen Anpassung zu riskieren». Nachdem er auf das Geschäft eingetreten war, nahm
der Nationalrat eine einzige Änderung am Entwurf vor. Auf Antrag seiner vorberatenden
Rechtskommission strich er einen Absatz, wonach der Bundesrat ermächtigt würde,
selbstständig neue Staatsverträge mit Änderungen der Zugriffsrechte auf FADO
abzuschliessen. Der Nationalrat sprach sich stillschweigend dafür aus, dass das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
KARIN FRICK
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Parlament in solchen Fällen vorgängig konsultiert werden muss. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 123 zu 62 Stimmen bei 5
Enthaltungen an, wobei die Grüne Fraktion geschlossen, die SP-Fraktion
grossmehrheitlich und einzelne Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen votierten. 6

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In der Romandie lösten verschiedene «Polit-Affären», wie sie die Aargauer Zeitung
bezeichnete, Diskussionen über die Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern
hinsichtlich Spesen und Annahme von Geschenken, aber auch über die Abwählbarkeit
von Exekutivmitgliedern aus. 
Der einstige Bundesratskandidat und Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (GE,
fdp) musste zugeben, dass er sich mit seiner Familie 2015 nach Abu Dhabi hatte
einladen lassen, obwohl die Annahme von Geschenken für Genfer Staatsräte verboten
ist. Weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Vorteilnahme eingeleitet wurde und später
auch noch der Verdacht auf Steuerhinterziehung auftauchte, musste er nicht nur als
Regierungspräsident zurücktreten, sondern auch Teile seines Departements aufgeben.
Weil Maudet lange über die Affäre gelogen und damit sehr viel Vertrauen verloren hatte,
legte ihm die FDP Schweiz gar einen Parteiaustritt nahe. Allerdings «krallt sich Pierre
Maudet an sein Amt» kommentierte die Sonntags-Zeitung und schloss einen Rücktritt
aus. 
Nicht nur die Reisen in den nahen Osten – unter anderen wie Maudet ebenfalls nach
Abu Dhabi –, sondern vor allem die Spesen des Genfer Nationalrats und Mitglieds der
Genfer Stadtregierung Guillaume Barazzone (cvp), wurden Gegenstand medialer
Berichterstattung: Die CHF 40'000 pro Jahr, wovon CHF 17'000 alleine für
Mobiltelefonkosten verbucht wurden, veranlassten wütende Genferinnen und Genfer
dazu, auf die Strasse zu gehen. 
Auch der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Broulis (VD, fdp) geriet in den Fokus der
Strafbehörden. Er soll auf Reisen eingeladen worden sein, und zwar von niemand
geringerem als «einem der reichsten Einwohner seines Kantons», der von einer
«umstrittenen Pauschalbesteuerung» profitiere (Blick). Für Fragezeichen sorgte jedoch
die tiefe Steuerrechnung von Broulis, die in der Folge publik gemacht wurde. Die
vermutete unrechtmässige Optimierung konnte zwar nicht nachgewiesen werden,
kosteten den FDP-Politiker aber viel Vertrauen. 
Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zog Géraldine Savary (sp, VD), der gute
Chancen auf einen Bundesratssitz nachgesagt wurden, sollte Alain Berset einst
zurücktreten, und die 2020 als erste Frau SP-Ständeratspräsidentin hätte werden
sollen, die Konsequenzen aus einer Wahlspendenaffäre und beendete ihre politische
Karriere. Sie hatte vom gleichen Unternehmer, der die Reisen vieler Westschweizer
Politiker bezahlt hatte und im Kanton Waadt pauschalbesteuert wird, eine
Wahlkampfspende von CHF 7'500 angenommen. Die informellen Richtlinien der SP
Waadt erlauben jedoch lediglich CHF 5'000. Obwohl ihr Rücktritt auch von zahlreichen
Genossinnen und Genossen bedauert wurde und sie nichts Widerrechtliches getan
habe, sei sie letztlich «über den Klassenfeind gestolpert» und habe das Pech gehabt,
dass die Geschichte in dem Moment publik wurde, «als die halbe welsche
Politprominenz wegen ähnlicher Geschenke, undurchsichtiger Steuerarrangements und
exorbitanter Spesenbezüge am Pranger» stünden, so der Tages-Anzeiger. 

Die «Affären» lösten einige Recherchen und Diskussionen aus. So listete etwa der
Sonntags-Blick die Spesenrechnungen aller Kantonsregierungen für das Jahr 2017 auf.
Auch wenn die Vergleichbarkeit schwierig sei, da unterschiedliche Zulagen in diesen
Abrechnungen geregelt werden und die Regierungen unterschiedlich viele Mitglieder
haben, überrasche die Bandbreite, die zwischen CHF 50'000 (Kanton Schaffhausen)
und CHF 241'356 (Kanton Bern) variiere. Die Aargauer Zeitung vermutete, dass die
«Affäre Maudet» den Forderungen nach mehr Transparenz Flügel verleihen werde. In
der Tat hatte das Parlament beschlossen, dass Parlamentsmitglieder, die auf
Staatskosten ins Ausland reisen, dies publik machen müssen. Allerdings galt dies nicht
für Reisen auf Einladung von Interessengruppen. Die Sonntags-Zeitung brachte mit dem
Thema «Ruhegehälter» einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Sie vermutete, dass
Maudet auch deshalb nicht zurücktreten wolle, weil in diesem Fall sein Anspruch auf
eine lebenslange Rente verfallen würde. Die Zeitung listete alle Kantone auf, die
entweder gar keine Entschädigung (VS, OW), eine befristete Entschädigung im Sinne
eines «goldenen Fallschirms» (AG, JU, SG, NW, UR, TG, SO, BL, ZG, SH, GL, ZH, BS, AI,
AR, LU) oder eine lebenslange Rente (TI, VD, GE, FR, NE, BE, GR, SZ, inkl. Bund)

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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ausrichteten. Neben dem augenfälligen Unterschied zwischen Deutsch- und
Westschweiz überraschte auch die Varianz der kantonalen Gesamtbeträge, die zum
Zeitpunkt der Befragung (Juni 2019) an «Polit-Rentner» – so die Sonntags-Zeitung –
ausgerichtet werden und die sich von CHF 153'000 (AR) bis CHF 4 Mio. (TI) pro Jahr
erstreckten. Laut Sonntags-Zeitung bezahlt der Bund für total 23 Personen (inkl. 4
Bundeskanzler und 2 Witwen) CHF 4.4 Mio. Die Basler Zeitung schliesslich machte sich
Gedanken über das Volksrecht auf Abwahl der Regierung. In der Tat könne Maudet nicht
zu einem Rücktritt gezwungen werden: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich
zurücktrete oder nicht – ich selbst», zitierte die Zeitung. Im Extremfall könne Maudet
gar noch im Gefängnis Regierungsrat bleiben. Die Abwahl eines Regierungsrats sei in
sechs Kantonen möglich: In den Kantonen Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und
Thurgau kann mittels kantonaler Volksinitiative eine Abstimmung über die Absetzung
der Regierung (in corpore) verlangt werden. Im Kanton Uri können einzelne Amtsträger
– also auch Ständerätinnen und -räte oder der Landamman – per Volksinitiative
abgesetzt werden. In Neuenburg wurde 2014 mit der so genannten Lex Hainard ein
Amtsenthebungsverfahren eingesetzt. Hier hat das Parlament die Möglichkeit, ein
Regierungsmitglied abzusetzen. 7

Parlamentsmandat

Im Berichtjahr wurden nicht weniger als elf Parlamentsmandate neu besetzt. Die
Mutationen waren einerseits Folgen kantonaler Wahlen. Gleich drei Genfer Nationalräte
– Luc Barthassat (cvp), Antonio Hodgers (gp) und Mauro Poggia (mcg) – wurden in den
Genfer Regierungsrat gewählt. Auch Yvan Perrin (svp) und Alain Ribaux (fdp) zogen das
kantonale Exekutivamt in Neuenburg dem nationalen Parlamentsmandat vor. Für die
fünf abtretenden Parlamentarier rutschten Guillaume Barazzone(cvp/pdc GE), NR/CN]
(cvp, GE), Anne Mahrer (gp, GE), Roger Golay (mcg, GE), Raymond Clottu (svp, NE) und
Sylvie Perrinjaquet (fdp, NE) nach. Golay wurde – im Gegensatz zu seinem Vorgänger
Poggia – in die SVP-Fraktion aufgenommen. Bereits 2012 waren Franziska Teuscher (gp,
BE) und Ursula Wyss (sp, BE) in die Stadtberner Regierung gewählt worden. Sie traten
ebenfalls von ihren Nationalratsmandaten zurück und wurden im Berichtjahr durch
Aline Trede (gp, BE) und Nadine Masshardt (sp, BE) ersetzt. Bereits 2012 ihren Rücktritt
angekündigt hatten Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) und Peter Spuhler (svp, TG),
nach 16 resp. 13 Jahren Tätigkeit im nationalen Parlament. Hans-Jürg Fehr (sp, SH), ein
weiterer lang gedienter Parlamentarier, trat nach 14 Jahren zurück. Für die SP St. Gallen
wurden Claudia Friedl, für die SP Schaffhausen Martina Munz und für die SVP Thurgau
Verena Herzog neu vereidigt. Seinen Rücktritt für 2014 kündigte Fulvio Pelli (fdp, TI) an.
Auch im Ständerat wird es noch vor den Gesamterneuerungswahlen 2015 zu
Veränderungen kommen. Für den verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) musste im
Kanton Glarus eine Ersatzwahl durchgeführt werden, die auf das Frühjahr 2014
angesetzt wurde. 8

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit 117 zu 66 Stimmen nahm der Nationalrat in der Sommersession 2022 ein Postulat
von Christian Dandrès (sp, GE) an, das einen Bericht darüber verlangte, wie
bundesrätliche Fehlinformationen während Abstimmungskampagnen angefochten und
korrigiert werden könnten. Es gehe ihm um die Gewährleistung der freien
Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger, wie Dandrès seinen Vorstoss
begründete. Er warf dem Bundesrat etwa vor, bei der Abstimmung über das
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) im
Abstimmungsbüchlein Fehlinformationen verbreitet zu haben. Zudem habe er dort
auch unterschlagen, dass das PMT mit den Menschenrechten unvereinbar sei.
Behördeninformationen seien zentral für die Meinungsbildung. Wenn sie aber falsch
und nicht transparent seien, sei dies auch deshalb ein Problem, weil bundesrätliche
Information nicht von einem Gericht überprüft werden könnten. Mit dem Postulat solle
nun insbesondere untersucht werden, wie solche Fehlinformationen angefochten
werden könnten. Bundeskanzler Walter Thurnherr vertrat in der Debatte die
Empfehlung des Bundesrats, das Postulat abzulehnen. Die Bundeskanzlei habe bereits
seit einigen Jahren verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Qualität der
Informationen in den Abstimmungserläuterungen zu sichern – eine enge
Zusammenarbeit mit den Departementen, Checklisten zur Qualitätssicherung durch das
federführende Departement und Ämterkonsultationen. Fehler, die passieren könnten,
würden zudem in standardisierten Prozessen aufgearbeitet, um das Verfahren weiter zu
verbessern. Die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, GP und SVP erachteten
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diese Massnahmen wohl als zu wenig griffig und verhalfen dem Anliegen zum Erfolg. 9

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

A l'origine d'une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil
National (CER-NR), qui vise à demander au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi
donnant aux cantons l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du
passé, se trouve le retrait des initiatives parlementaires Regazzi(15.435) et Barazzone
(15.469), traitant toutes deux de la même thématique. Malgré l'existence d'outils
permettant de régulariser les situations fiscales, la majorité de la commission défend ce
projet pour les raisons suivantes: en élargissant les incitatifs à la régularisation fiscale,
les députés en faveur de cette motion veulent permettre aux cantons de procéder à
une amnistie fiscale si ceux-ci l'estiment nécessaire - les amnisties fiscales pouvant
être, selon leurs défenseurs, une source de revenus non-négligeable pour les cantons.
La fiscalité étant en grande partie du domaine de compétence des cantons, ils estiment
que ces derniers ne devraient pas être empêchés par la Confédération de procéder à
une telle amnistie. Actuellement, cette possibilité est bloquée, suite à une décision du
Tribunal fédéral ayant statué négativement sur une amnistie fiscale du canton du
Tessin, car contraire au droit fédéral. Finalement, la majorité de sa Commission
rappelle que cette motion ne fait pas force de loi et que les députés votent sur un
mandat à donner au Conseil fédéral. Le député Guillaume Barazzone (cvp/pdc GE)
souligne, en outre, qu'avec l'entrée en vigueur en 2018 de l'échange automatique de
renseignements en matière fiscale internationale entre la Suisse et des pays tiers, les
cantons ont à souhait d'encourager leurs contribuables à se régulariser rapidement. 
Du côté des opposants à cette motion, l'amnistie fiscale est vue comme moralement
discutable: ce qui prévaut pour les citoyens payant honnêtement leurs impôts ne
s'applique pas aux personnes ayant triché. En effet, le principe d'amnistie fiscale
consiste à ce que les personnes n'ayant pas déclaré la totalité de leurs impôts puissent
les déclarer rétroactivement, sans pour autant être punies. De plus, comme argumenté
par la députée Birrer-Heimo, une concurrence entre cantons pourrait apparaître sur
l'application de cette amnistie, créant une course vers le bas concernant les conditions
pour les fraudeurs. Ueli Maurer, au nom du Conseil fédéral, explique, en outre, que la
possibilité d'une dénonciation spontanée non punissable (aussi appelée "petite
amnistie") existe depuis 2010, ce qui remet en question l'utilité d'une amnistie fiscale
générale. En effet, depuis cette date, 22'000 personnes se sont dénoncées
volontairement, pour une somme totale déclarée de 24,7 milliards de francs. De plus, la
différence entre la motion et la possibilité déjà existante est que cette première
propose l'instauration d'un rabais. Suivant l'avis de la majorité de la Commission, la
motion est acceptée par le Conseil national par 105 voix contre 79 et deux abstentions.
La motion étant passée dans la seconde chambre, la Commission compétente (CER-CE)
du Conseil des États propose quant à elle de la rejeter. Les débats entre les deux
parties sont similaires à ceux ayant eu lieu dans la chambre basse (à savoir,
principalement, l'existence de cette "petite amnistie" et la question morale d'un côté
et de l'autre, le respect du fédéralisme et les bénéfices pour les caisses publiques).
Suivant l'avis de la majorité de sa Commission, le Conseil des États rejette la motion
demandant au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi visant à donner aux cantons
l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du passé, signant ainsi
l'arrêt du processus. 10

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KAREL ZIEHLI

Wahlen
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Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Genf versuchten bei den Nationalratswahlen 2015 178 Kandidierende einen
der elf Sitze zu erobern. Somit blieb die Anzahl der Anwärter auf die Sitze im Vergleich
zu 2011 fast gleich, während die Listenzahl weiter auf insgesamt 26 anstieg (2011: 22).
Bemerkenswert konstant war über die Jahre der Frauenanteil auf den Genfer Listen
gewesen, der anlässlich der jetzigen Wahlen 37.1% betrug. Im linken politischen Lager
schlossen sich alle Kräfte – die SP, die Grünen und das Ensemble à Gauche – zu einer
Verbindung zusammen. Die politische Mitte tat es der Linken gleich, wobei CVP, GLP,
BDP und auch die Mitte-Rechts-Partei FDP ihre Listen verbanden. Am rechten Rand
schlossen sich die SVP und das Mouvement citoyens genevois (MCG) zusammen,
nachdem beide bei den Wahlen 2011 noch alleine angetreten waren. Zu ihnen gesellte
sich die EDU als dritte Partnerin.
Nicht mehr zur Wahl stellten sich 2015 nur gerade zwei, aber dafür sehr profilierte
Nationalratsmitglieder. Auf der einen Seite trat Maria Bernasconi von der SP zurück,
welche seit 1995 im Nationalrat vertreten war – wenn auch mit vierjähriger
Unterbrechung zwischen 1999 und 2003. Auf der anderen Seite musste der grüne
Nationalrat und ehemalige Parteipräsident Ueli Leuenberger aufgrund der
parteiinternen Amtszeitbeschränkung auf eine erneute Kandidatur verzichten. Der
Rücktritt beider Kandidierenden machte die schwierige Situation für die linken Parteien
nicht gerade einfacher. Die SP nominierte ihre beiden bisherigen Vertreter, Carlo
Sommaruga und Manuel Tornare, sowie neun weiter Kandidierende – unter ihnen sechs
Frauen. Die Grünen versuchten den Abgang Leuenbergers unter anderem mit der
jungen Präsidentin der Genfer Sektion, Lisa Mazzone, zu kompensieren. Im Allgemeinen
wurde aber mit Verlusten für Rot-Grün gerechnet, nicht zuletzt aufgrund des guten
Abschneidens der CVP und FDP bei den Kommunalwahlen im Frühjahr. Die FDP machte
sich dementsprechend Hoffnungen neben den bisherigen Sitzen von Christian Lüscher
und Hugues Hiltpold noch einen dritten zu erobern. Aber auch die vereinte Alternative
Linke hatte es darauf abgesehen, allenfalls der SP oder den Grünen ein Mandat
abzujagen. Die SVP trat mit Céline Amaudruz und Yves Nidegger zur Wahl an, während
ihr Listenpartner MCG den Sitz von Roger Golay zu verteidigen suchte. Im Genfer
Wahlkampf war zu spüren, dass – mehr noch als in anderen Kantonen – das
Abstimmungsergebnis zur Masseneinwanderungsinitiative vom Februar 2014 nachhallte.
Die absehbare Umsetzung der Initiative stiess im Grenzgängerkanton Genf auf
besonderes Interesse.

Am Wahltag erfüllten sich die Hoffnungen der FDP auf einen Sitzgewinn. Die
Freisinnigen wurden mit 20.5% (+1.9 Prozentpunkte) neu stärkste Kraft und eroberten
mit Benoît Genecand einen dritten Sitz. Auf den zweiten Platz verwiesen wurden die
Sozialdemokraten, trotz einer leichten Steigerung auf 19.9% (+0.8 Prozentpunkte). Die
SP schaffte es aber den Rücktritt von Bernasconi mit dem Einzug von Laurence
Fehlmann Rielle zu kompensieren. In den sauren Apfel beissen mussten die Grünen,
welche 2.5 Prozentpunkte verloren (neu: 11.5%) und nur noch ein Mandat behalten. Lisa
Mazzone verdrängte zudem parteiintern Anne Mahrer, welche 2013 für Antonio Hodgers
nachgerückt war. Die SVP steigerte sich auf 17.6% (+1.6 Prozentpunkte) und die CVP auf
12.1% (+2.3 Prozentpunkte). Beide Parteien verteidigten damit ihre Sitze – im Fall der
CVP jener von Guillaume Barazzone. Zu den Verlierern gehörten neben den Grünen
auch das MCG (-1.9 Prozentpunkte) und das Ensemble à Gauche (-0.4 Prozentpunkte).
Das MCG konnte seinen Sitz aber behaupten. Die Genfer Delegation setzt sich nach
dem Wahlsonntag somit folgendermassen zusammen: 3 SP, 3 FDP, 2 SVP, 1 GPS, 1 CVP
und 1 MCG. Die Wahlbeteiligung betrug magere 42.9%, während der Frauenanteil der
Delegation weiterhin bei 27% verbleibt.

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

À l'occasion des élections fédérales, 176 candidates et candidats ont brigué un siège au
Conseil national dans le canton de Genève. 76 femmes figuraient parmi ces
candidatures. En raison de l'évolution démographique, 12 sièges étaient à pourvoir, soit
un de plus que pour la législature 2015-2019. Ce siège supplémentaire a attisé l'appétit
de plusieurs formations politiques. Dans cette optique, les divers apparentements et
sous-apparentements ont pris toute leur importance. À gauche, les vert.e.s, le PS et
Ensemble à Gauche/SolidaritéS ont conclu une alliance. En plus de leurs listes mères,
ces partis ont présenté plusieurs sous-listes: on retrouvait ainsi les traditionnelles listes
jeunes et des suisses et suissesses de l'étranger chez les socialistes et les vert.e.s, mais
aussi les listes «égalité», «sans frontière» et «anti-capitaliste» du côté d'Ensemble à
Gauche. Au centre-droit, l'alliance entre le PLR et le PDC, qui dure depuis plusieurs
décennies, a été mise à mal par la volonté des démocrates-chrétiens de s'affranchir de
leur partenaire historique. En effet, la direction du parti a proposé de créer une grande
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alliance du centre en se rapprochant des vert'libéraux, du PBD et du parti évangélique.
Cependant, après d'intenses discussions, l'assemblée des délégué.e.s a choisi de
maintenir l'alliance avec le PLR, suivant l'argumentation du conseiller national sortant
Guillaume Barazzone (pdc), qui a notamment relevé que son élection au poste de
conseiller administratif de la ville de Genève devait une fière chandelle à cette entente.
La tentative d'approche du PDC étant restée sans suite, les vert'libéraux se sont
finalement apparentés au PEV et aux listes indépendantes «Planète Bleue» et
«Fédéraction». À droite, l'UDC et le MCG se sont lancés ensemble dans la course. Un
«mariage de raison» selon la Tribune de Genève, entre deux partis «qui n'ont plus
grand chose en commun» depuis quelques années. L'UDF a également participé à cet
apparentement en présentant une candidate, alors que l'UDC a déposé deux sous-
listes, l'une jeune et l'autre internationale. Un candidat indépendant s'est présenté
sous la liste «Prophète». Enfin, le PBD est parti seul dans la bataille. Le parti aurait pu
envisager un apparentement avec les autres partis du centre, mais il s'est tiré une balle
dans le pied avec un mélodrame autour d'Eric Stauffer. En accueillant le sulfureux
ancien député du MCG, la section genevoise du parti bourgeois-démocratique a
souhaité se doter d'une locomotive électorale, à même de la renforcer dans la quête
d'un siège. Cependant, la direction nationale du parti a émis de sérieuses réserves
quant à la candidature de Stauffer, en raison de son positionnement politique qui «ne
correspond pas» à celui du parti selon sa secrétaire générale. Arrivés trop tard pour
modifier la liste, les remous provoqués par cette affaire ont eu comme conséquences la
démission du président de la section cantonale et une prise de distance du PVL et du
PEV avec le PBD.
Parmi les élues et élus sortant.e.s, cinq n'ont pas brigué de nouveau mandat à la
chambre basse. Empêtré dans une affaire de notes de frais dans le cadre de son poste
de conseiller administratif, Guillaume Barazzone a décidé de se retirer de la vie
politique. Quant à lui, le socialiste Manuel Tornare a annoncé quitter la Berne fédérale
après deux mandats. Dans un entretien accordé à la Tribune de Genève, il a regretté
que les parlementaires genevois soient souvent divisé.e.s et peinent à représenter les
intérêts du canton. Selon lui, les délégations vaudoises et zurichoises, par leur force et
leur unité, parviennent fréquemment à placer les intérêts de leur canton devant ceux
de Genève. Le député libéral-radical Benoît Genecand, atteint d'un cancer à un stade
avancé, n'a pas souhaité se représenter. Le dynamique député, parfois qualifié de
«franc-tireur» pour ses positions qui détonnaient au sein de son parti, est
malheureusement décédé des suites de cette maladie en 2021. Enfin, Hugues Hiltpold
(plr), après trois mandats, et Carlo Sommaruga (ps), élu depuis 2003, ont visé une
accession au Conseil des États, où les deux fauteuils se sont libérés avec les départs de
Liliane Maury Pasquier (ps) et Robert Cramer (vert.e.s). Afin de maintenir un tandem de
gauche à la chambre haute, la verte Lisa Mazzone a présenté une double candidature
pour le national et les États. Élue en 2015, elle a été la benjamine du Parlement lors de
la dernière législature. Les autres sortant.e.s Céline Amaudruz (udc), Yves
Nidegger(udc), Christian Lüscher (plr), Roger Golay (mcg) et Laurence Fehlmann Rielle
(ps) se sont représenté.e.s. 

Comme dans le reste de la Suisse, la vague verte n'a pas épargné le canton de Genève.
Le parti écologiste est passé de un à trois sièges, devenant le premier parti du canton
avec 20.88 pour cent des suffrages (+11.98 points de pourcentage (pp) par rapport à
2015). Puisque Lisa Mazzone (29'154 voix) a été élue aux États, ce sont Nicolas Walder
(21'310 voix), président des vert.e.s genevois, Delphine Klopfenstein Broggini (20'026
voix) et Isabelle Pasquier-Eichenberger (19'287 voix) qui ont gagné le droit de siéger
sous la coupole. Avec 19'671 suffrages, le chef du groupe écologiste au Grand Conseil
Pierre Eckert a devancé Pasquier-Eichenberger, mais celui-ci a préféré poursuivre son
engagement politique à Genève pour des raisons personnelles. Le parti vert'libéral a
également bénéficié de la poussée écologiste, récoltant 4.5 pour cent des voix (+2.2pp).
Avec le médecin Michel Matter (10'781 voix), la section genevoise a fait son entrée sous
la coupole, grâce à l'apparentement avec les autres partis du centre. La gauche de la
gauche a également conquis un siège. Avec 2.27 pour cent (pas de liste en 2015), la liste
d'Ensemble à gauche et SolidaritéS, grâce au jeu des apparentements, a réussi à placer
Jocelyne Haller (5'163 voix) à l'Assemblée fédérale. Députée au Grand Conseil, elle a
déclaré avoir été élue «à l'insu de son plein gré», elle qui avait accepté de figurer sur la
liste mais sans faire campagne pour autant. Privilégiant son mandat au législatif
cantonal, elle s'est donc désistée. Premier des viennent-ensuite, Jean Burgermeister
(4'917 voix) a également cédé sa place, invoquant notamment la volonté de remplacer
une femme par une autre femme. Finalement, le siège de l'extrême-gauche est revenu
à Stefania Prezioso Batou (4'473 voix). En recul face à la poussée des vert.e.s, le parti
socialiste a été contraint de céder un siège (13.56%, -5.5pp). Laurence Fehlmann Rielle
(27'938 voix) et Christian Dandrès (27'386 voix) ont complété la délégation de gauche
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qui siégera à Berne durant la prochaine législature. 
À droite, le PLR, premier parti du canton lors des fédérales de 2015, a perdu des
plumes, récoltant 17.23 pour cent des suffrages (-2.76pp). Les libéraux-radicaux ont dû
abandonner un fauteuil, conservant deux mandats, qui reviennent au sortant Christian
Lüscher, le mieux élu du canton avec 35'081 suffrages, et à Simone de Montmollin
(32'042 voix). Marqué par l'affaire Maudet, le PLR a souffert face à la concurrence des
vert'libéraux, d'autant plus que l'alliance avec le PDC n'a pas été couronnée de succès.
Avec 7.27 pour cent des suffrages, le parti démocrate-chrétien a reculé de 3.49pp par
rapport à 2015. Il a quand même conservé son fauteuil grâce à l'élection du président
de la section cantonale, Vincent Maître (15'285 voix). Enfin, Céline Amaudruz (16'434
voix) et Yves Nidegger (15'398 voix) ont tous deux été réélus sous la bannière de l'UDC.
Le parti a récolté 12.87 pour cent des bulletins (-3.96pp). Malgré l'apparentement avec
l'UDC, le MCG (5.37%, -1.78pp) n'a pas conservé son siège et ne sera donc plus
représenté à Berne. Le parti populiste, qui n'existe qu'au niveau cantonal, a passé deux
législatures sous la coupole.

En résumé, la délégation genevoise au national pour la 51ème législature se compose
donc de trois vert.e.s, deux PLR, deux UDC, deux PS, un PDC, un vert'libéral et une
membre d'Ensemble à Gauche/SolidaritéS. La délégation est composée d'autant de
femmes que d'hommes, ce qui constitue la plus forte représentation féminine jamais
envoyée à Berne par le canton. La participation lors de l'élection s'est montée à 39.01
pour cent (42.9% en 2015). 11

L'élection au Conseil des États lors des fédérales a donné lieu à un duel gauche-droite
dans le canton de Genève. La gauche espérait conserver ses deux sièges, alors que la
droite rêvait de faire son retour au sénat après trois législatures d'absence. Après avoir
laissé planer le doute, le duo sortant a annoncé son retrait de la politique fédérale,
ouvrant la course à sa succession. La socialiste Liliane Maury Pasquier et le vert Robert
Cramer terminaient tous deux leur troisième mandat. Pour rempiler, Robert Cramer
aurait dû bénéficier d'une dérogation car les vert.e.s limitent à trois le nombre de
mandats de leurs parlementaires fédéraux. De son côté, Liliane Maury Pasquier
parcourait depuis de longues années déjà les travées du palais fédéral. Elle avait en
effet siégé entre 1995 et 2007 au Conseil national, avant d'accéder à la chambre haute.
Successeur désigné de Maury Pasquier, Carlo Sommaruga a naturellement postulé pour
une accession à la chambre haute, ayant atteint la limite fixée par son parti de quatre
mandats au national. Pour les écologistes, Lisa Mazzone, après une législature durant
laquelle elle fut la benjamine du national, était favorite pour succéder à Cramer.
Questionnée par la Tribune de Genève sur son possible manque d'expérience – elle est
âgée de 30 ans – pour briguer un siège aux États, elle a rappelé qu'avant elle, Alain
Berset (ps, FR) et Raphaël Comte (plr, NE) étaient dans la même tranche d'âge lors de
leur élection. De plus, elle a déclaré voir dans sa candidature l'occasion de rajeunir la
politique, d'apporter un vent de fraîcheur et de renforcer la voix des femmes au sein
d'un Conseil des États trop conservateur selon elle. L'écologiste a donc présenté une
double candidature au national et aux États.
Pour la droite, les départs de Maury Pasquier et Cramer ont alimenté l'espoir de
reconquérir un siège aux États, bastion de la gauche depuis 2007, année du départ de
la sénatrice PLR Françoise Saudan. Cette ambition semblait légitime dans le cas d'une
vaste alliance, non seulement entre le PDC et le PLR, mais aussi avec l'UDC et le MCG.
Face à une gauche unie, il était nécessaire de trouver un.e candidat.e
rassembleur.euse, faisant l'unanimité au sein de la droite. En effet, si les partis de
droite avaient décidé de lancer chacun leur candidature, la tâche se serait annoncée
impossible. Dans cette optique, le conseiller national Hugues Hiltpold (plr) s'est
rapidement profilé. Cependant, l'UDC préférait Benoît Genecand (plr), candidat en
2015, parmi les prétendant.e.s du PLR, car celui-ci a notamment remis en question la
libre-circulation des personnes en 2017, un thème cher au parti agrarien. Le député ne
s'est cependant pas porté candidat. C'est finalement une droite fragmentée qui s'est
lancée dans la bataille. Après douze années passées au national, Hiltpold a incarné la
meilleure carte de la droite, d'autant plus que le PLR et le PDC sont partis unis dans la
course. Alors que le nom de Guillaume Barazzone (pdc) avait à plusieurs reprises été
évoqué, c'est finalement Béatrice Hirsch (pdc) qui a accompagné Hiltpold sur la liste de
l'«Entente» pour représenter le PDC. La conseillère nationale Céline Amaudruz a elle
été choisie comme candidate par l'UDC. Bien qu'elle ait ouvert la porte à une
candidature commune avec le PLR, elle a en revanche rappelé qu'il n'était pas
envisageable pour l'UDC de renoncer à présenter quelqu'un pour favoriser l'élection
d'un.e PLR. Si un accord devait être conclu, il fallait qu'il soit gagnant-gagnant. Pour les
partis de l'«Entente», les candidatures de l'UDC et du MCG, qui a présenté François

WAHLEN
DATUM: 10.11.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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Baertschi, ne constituaient pas de bonnes nouvelles, car elles risquaient de leur coûter
des voix sur la droite de l'échiquier politique. 
Parmi les autres candidatures, Willy Cretegny, viticulteur marqué à gauche et
fermement opposé au libre-échange, s'est présenté sur une liste indépendante. Les
autres candidats et candidates étaient Stefania Prezioso Batou et Jean Burgermeister
pour «Ensemble à Gauche/SolidaritéS», Paul Aymon sous la liste «Prophète», Susanne
Amsler et Marc Wuarin pour les Vert'libéraux, André Leitner et Thierry Vidonne pour le
PDB ainsi que le président du parti du travail genevois Alexander Eniline.
Durant la campagne, le tandem Mazzone-Sommaruga a dévoilé huit thèmes sur lesquels
il souhaitait s'engager, dont l'égalité entre hommes et femmes, des retraites dignes, y
compris le refus du relèvement de l'âge de la retraite des femmes, une politique de
santé qui permette un accès à des soins universel, et évidemment le combat contre le
réchauffement climatique. Ces thèmes ont également figuré sur l'agenda des
candidat.e.s de l'Entente. Sur la question climatique, Hugues Hiltpold s'est dit favorable
à une politique basée sur des incitations pour améliorer par exemple l'efficacité
énergétique des bâtiments. Pour le candidat libéral-radical, la taxation constitue une
solution de dernier recours. Infirmière de profession, sa colistière Béatrice Hirsch a
notamment souligné l'importance de mettre en œuvre des réformes dans les domaines
de la santé et des assurances sociales, estimant particulièrement que l'assurance-
maladie est «à bout de souffle». La question des infrastructures de transport a
également été très discutée. Pour obtenir des financements de la part de la
Confédération, il est nécessaire d'envoyer à Berne des élu.e.s qui s'engagent sur ce
terrain, a-t-on pu lire dans la presse. C'est en particulier l'épineux dossier de la
traversée du lac qui est revenu sur le tapis. Alors que le peuple a exprimé, à 63 pour
cent, la volonté de voir un tel ouvrage se réaliser, le projet n'a pour autant pas avancé
de manière significative. Il s'est heurté à des préoccupations, venant principalement de
la gauche, concernant la préservation du paysage. Dans ce contexte, de nombreux
candidats et candidates ont fait part de leur volonté de faire passer les intérêts du
canton avant leurs positions partisanes.

Les ambitions de reconquête de la droite ont été douchées dès le premier tour, lors
duquel la participation était de 39.01 pour cent. En effet, les deux candidatures de
gauche ont caracolé en tête avec une large avance sur la concurrence: Lisa Mazzone a
récolté 41'757 suffrages et Carlo Sommaruga 38'344, creusant un écart presque colossal
avec leurs adversaires de l'Entente Hugues Hiltpold (23'424 voix) et Béatrice Hirsch
(21'716 voix). Lors de l'analyse de ce résultat, l'influence des «Genferei» dans lesquelles
le PLR et le PDC ont été empêtrés les mois précédents les élections est fréquemment
revenue sur le tapis. L'affaire Maudet ainsi que celle des notes de frais des
conseiller.ère.s administratif.ve.s de la ville de Genève, dans laquelle Guillaume
Barazzone a notamment été impliqué, ont certainement poussé une partie de
l'électorat de droite, déçue par ces scandales, à s'abstenir de voter. À gauche, on a
relevé que les candidatures n'ayant rien à se reprocher sont sorties renforcées de ce
premier tour. Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga, en plus de bénéficier de la vague
verte, ont pu se targuer d'un excellent bilan et d'un engagement sans faille, a relevé
Nicolas Walder, le président du parti écologiste cantonal. De plus, le ticket de
l'«Entente» a souffert de la candidature de Céline Amaudruz, qui a engrangé 20'267
voix. Les autres candidates et candidats ont terminé plus loin, et ne se sont pas
représenté.e.s pour le second tour (à l'exception de l'indépendant Paul Aymon). 

En vue du deuxième tour, la gauche a appelé son électorat à ne pas se démobiliser, afin
d'assurer le maintien de ses deux sièges. Selon le politologue Pascal Sciarini, un
retournement de situation était cependant hautement improbable. En effet,
contrairement à l'alliance formée dans le canton de Vaud, l'UDC n'a pas retiré sa
candidate afin de soutenir le PLR au deuxième tour. En cause, les différences,
notamment au niveau du programme, étaient trop grandes entre les sections
genevoises des deux partis pour trouver un terrain d'entente. Par exemple, leurs
positions étaient totalement opposées sur la suite à donner à l'accord-cadre, soutenu
par le PLR et entièrement rejeté par l'UDC. Cependant, les jeunes PLR et UDC se sont
mis en porte-à-faux de leurs sections-mères en soutenant un ticket Hiltpold-
Amaudruz. En outre, l'«Entente» n'a pas pu compter sur le soutien du PVL, qui a donné
la liberté de vote à ses partisan.e.s pour le deuxième tour après avoir engrangé près de
12'000 bulletins au premier tour. 

Lors du deuxième tour, le 10 novembre 2019, la logique a été respectée. Avec 32.81 pour
cent de participation, ont été élu.e.s Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga, crédité.e.s de
respectivement 45'998 et 41'839 suffrages. Malgré un score plus élevé qu'au premier
tour, les 27'297 voix accumulées par le PLR Hugues Hiltpold n'ont pas suffi à combler
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son retard. Il était suivi par sa colistière Béatrice Hirsch (22'960 voix), elle-même
talonnée par Céline Amaudruz (21'926 voix). Pour la quatrième législature consécutive,
le canton de Genève sera représenté par un duo de gauche à la chambre haute. Ce
résultat est le fruit d'une solide campagne à gauche, mais également des désaccords
qui ont affaiblis la droite. Celle-ci a souligné l'importance de se remettre en question à
la suite de cette défaite. Pour expliquer ce résultat, les observateurs et observatrices
de la politique genevoise ont relevé que la gauche a mieux su incarner les thématiques
climatiques et d'égalité entre les sexes, porteuses durant ces élections fédérales. 12

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In einer im September 2020 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Christian
Dandrès (sp, GE) vom Bundesrat, dass sich die Schweiz für die Beilegung der
kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei der UNO einsetzen müsse, indem sie ihre Guten
Dienste anbiete. Motionär Dandrès führte aus, dass die Arbeitsbedingungen bei der
UNO und deren Sonderorganisationen regelmässig für Konflikte sorgten, auch weil
gewisse Grundprinzipien des kollektiven Arbeitsrechts nicht respektiert würden. Auf
eine Interpellation Rennwald (sp, JU; Ip. 03.3501) habe der Bundesrat im Jahr 2003
geantwortet, dass die Schweiz sich als Sitzstaat nicht für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen bei der UNO einsetzen könne. Dandrès argumentierte nun jedoch,
dass die Schweiz durchaus ihre Guten Dienste zur Beilegung der kollektiven
Arbeitsstreitigkeiten anbieten könne. Dadurch würde man zur Einhaltung der
internationalen Rechte beitragen, zu denen auch die Standards der ILO gehörten. 
Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme, dass die Schweizer Behörden gemäss
Sitzabkommen die Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit der hierzulande ansässigen
internationalen Organisationen garantieren müssen. Durch das Sitzabkommen seien die
Organisationen aber verpflichtet, einen Streitbeilegungsmechanismus einzurichten, der
auch Arbeitskonflikte einschliesse. Die Mitarbeitenden der UNO könnten sich an das
Gericht der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten, jene der
Sonderorganisationen an das Verwaltungsgericht der ILO wenden. Als Gaststaat mische
sich die Schweiz nicht in die internen Angelegenheiten der Organisationen ein, auch
weil eine Streitbeilegung politisiert und instrumentalisiert werden könne. Sie könne
sich aber als Mitgliedstaat in den Gremien der internationalen Organisationen
engagieren. Vor diesem Hintergrund beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. 
In der Frühjahrssession 2022 erklärte Motionär Dandrès, dass sich die internationalen
Spannungen der letzten Jahre auch auf die Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst
ausgewirkt hätten, insbesondere weil gewisse Staaten – wie die USA unter Präsident
Trump – ihre Beiträge gekürzt oder zurückbehalten hätten. Durch das gesunkene
Lohnniveau in den internationalen Organisationen hätten einige Staaten ihren
Beamtinnen und Beamten bei der UNO zusätzliche Gehälter auszahlen müssen. Das
habe Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen und schränke aufgrund der abschreckenden
Wirkung zudem den Kreis der Personen ein, die sich auf diese Ämter bewerben würden.
Der Motionär appellierte erneut an den Bundesrat, die Guten Dienste der Schweiz
anzubieten und damit zur Streitbeilegung beizutragen. Aussenminister Cassis pochte
aber auf die Verpflichtungen, die der Schweiz aus dem Sitzabkommen erwachsen
würden. Als Mitgliedstaat nutze die Schweiz informelle Wege und bilaterale Gespräche,
um das Thema zu diskutieren. Die grosse Kammer lehnte die Motion mit 125 zu 65
Stimmen ab, sehr zum Unmut der Fraktionen der SP und der Grünen, die dafür
gestimmt hatten. 13
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Gute Dienste

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine
völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 14

MOTION
DATUM: 27.09.2019
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit den parteiübergreifend
gleichlautenden Motionen Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Mazzone (gp, GE; Mo. 19.4034;
von Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) übernommen), Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033;
von Vincent Maitre (mitte, GE) übernommen), Fluri (fdp, SO; Mo. 19.4037), Sommaruga
(sp, GE; Mo. 19.4035; von Mattea Meyer (sp, ZH) übernommen) und Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036; von Irène Kälin (gp, AG) übernommen). Diese forderten eine Beteiligung
der Schweiz am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen». Nationalrat
Maitre lobte den flexiblen und pragmatischen Charakter des Verteilmechanismus, bei
dem Länder eigene Aufnahmekriterien festlegen und diese dem EASO melden können.
Da die Teilnahme nicht verbindlich sei, müsse man auch keine Anpassung im Asylrecht
vornehmen. Katharina Prelicz-Huber insistierte, dass man nicht auf eine Lösung im
Rahmen des Dublin-Abkommens warten könne, «während weiterhin Tausende von
Menschen ertrinken», auch wenn der Bundesrat ad-hoc-Lösungen nicht gerne sehe.
Kurt Fluri, der nach eigener Aussage spontane Lösungen ebenfalls ablehne, kritisierte,
dass noch immer keine gesamthafte Lösung im Rahmen des Dublin-Systems absehbar
sei. Da sich die Schweiz aber bereits an den Verteilungsabläufen beteilige, wäre die
Annahme der Motion nur symbolisch, weshalb er seine Motion zurückziehe. Bundesrätin
Keller-Sutter wies darauf hin, dass sich die meisten EU-Staaten nie an der «Koalition
der Willigen» beteiligt hätten und sich unterdessen selbst anfängliche Befürworter
aufgrund der enttäuschenden Resultate daraus zurückgezogen hätten. Man wolle das
Dublin-System nicht unterlaufen, indem Menschen ohne Chance auf Asyl auf
verschiedene Länder verteilt würden.
Der Nationalrat lehnte die fünf verbleibenden Motionen mit 97 zu 92 Stimmen ab. SP,
Grüne und Grünliberale stimmten dafür, während sich die SVP und die FDP einstimmig
dagegen aussprachen. Die Mitte-Fraktion zeigte sich gespalten, wobei eine Mehrheit
die Vorstösse ablehnte. 15
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Im Januar 2023 befasste sich die WBK-NR mit einer parlamentarischen Initiative
Dandrès (sp, GE) zur Änderung des Zollgesetzes, wonach die Aufbewahrung von Waren
in Zollfreilagern nur noch während eines beschränkten Zeitraumes möglich sein soll.
Der Genfer Nationalrat wollte mit dieser Massnahme unterbinden, dass Zollfreilager als
Drehscheibe krimineller Organisationen und Machenschaften verwendet werden.
Insbesondere die Intransparenz der Lager – der Staat habe keine Kenntnis von den dort
eingelagerten Waren und die Lager seien analog zu Offshore-Zentren «äusserst
intransparente Safes» – begünstige Geldwäscherei. Zudem führe die Ausnahme vom
normalen Steuerregime zu mehr unerwünschten Spekulationen. 
Die Mehrheit der Kommission war mit 15 zu 9 Stimmen der Ansicht, dass der Initiative
keine Folge zu geben sei, da kein Handlungsbedarf bestehe, die Lagerdauer zu
beschränken. Die Intransparenzproblematik sei bereits mit einer
Inventarisierungspflicht für sensible Waren entschärft worden und weitere
Anpassungen zur Kontrolle von Zollfreilagern würden im Zuge der Totalrevision des
Zollgesetzes (BRG 22.058) folgen. Eine Minderheit Amoos (sp, VS), bestehend aus der SP
und den Grünen, wollte hingegen der Initiative Folge geben. Sie sah die Initiative als
geeignetes Mittel an, um Missbrauch, Steueroptimierungen und Geldwäscherei zu
verhindern sowie um das Image der Schweiz zu bewahren. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2023
MARCO ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2023 gab der Nationalrat mit 121 zu 67 Stimmen der
parlamentarischen Initiative Dandrès (sp, GE) zur zeitlich beschränkten Aufbewahrung
von Waren in Zollfreilagern keine Folge. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen unterlagen folglich mit ihrem Ansinnen, die Lagerdauer in
Zollfreilagern zu beschränken, um Offshore-Geschäfte einzudämmen. Die Mehrheit des
Rates war der Ansicht, dass die bestehenden Regelungen und Prozesse ausreichten, um
Missbrauch zu verhindern. Die Initiative war damit erledigt. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2023
MARCO ACKERMANN

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

D'un côté, la création d'infrastructures durables se positionnent comme un défi pour
notre société. Ainsi, dans un avenir proche, des besoins élevés de financement vont
apparaître. D'un autre côté, la baisse de rendement liée aux taux d'intérêts bas entraîne
une pénurie de placements pour les investisseurs à la fois publics et privés. Conscient
de cette réalité, le groupe PDC voit une convergence d'intérêts qui pourrait se
concrétiser avec la création d'un fonds d'infrastructure public-privé. Un postulat a
donc été déposé pour étudier les possibilités de création d'un tel fonds. Ce fonds
pourrait être épaulé par le comité "Avenir de la place financière". Le Conseil fédéral a
rejoint l'opinion du groupe PDC et a proposé d'accepter le postulat. A l'inverse, Thomas
Aeschi (udc, ZG) s'est opposé au postulat du groupe PDC, représenté par Guillaume
Barazzone (pdc, GE). En effet, il estime superflu la création d'un troisième fonds, après
les fonds pour l'infrastructure ferroviaire et FORTA pour le trafic routier. Lors du vote
au Conseil national, le postulat a été rejeté par 128 voix contre 51 et 2 abstentions. Le
camp bourgeois, rejoint par la majorité des voix du Parti socialiste, a imposé sa
volonté. 18

POSTULAT
DATUM: 13.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Banken

In der Wintersession 2022 gelangte die parlamentarische Initiative Molina (sp, ZH)
betreffend die Verbesserung des Abwehrdispositivs gegen Potentatengelder ins
Plenum des Nationalrats. Die Mehrheit der vorberatenden RK-NR beantragte, der
Initiative keine Folge zu geben. Gemäss Kommissionssprecher Yves Nidegger (svp, GE)
befürchtete sie einen Widerspruch der Forderung zur grundrechtlichen
Eigentumsgarantie. Der Vorstoss schaffe zudem eine generelle Korruptionsvermutung
gegenüber Personen, die aus einem Land stammten, welches unter Korruption leide
oder dessen Rechtsstaat in den Augen der Schweiz ungenügend ausgebaut sei. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) beantragte, der Initiative Folge zu geben. Aufgrund ihrer
Stellung im internationalen Finanzplatz sehe sich die Schweiz dem grossen Risiko
ausgesetzt, zum sicheren Hafen für Gelder von Potentaten oder diktatorischen Regimen
zu werden. Die präventive Blockierung von Gütern oder Vermögenswerten aus illegalem
Handel oder Korruption reduziere dieses geopolitische Risiko, so Dandrès. Ausserhalb
der sozialdemokratischen, der grünen und der grünliberalen Fraktionen überzeugten
diese Argumente allerdings nicht; der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative
mit 108 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung keine Folge. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2022
CATALINA SCHMID

Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

Nachdem die Motion Barazzone (cvp, GE) beim ersten Verhandlungstermin in der
Wintersession 2015 von Felix Müri (svp, LU) bekämpft worden war, beriet der
Nationalrat im Frühjahr 2016 über den Vorstoss „Illegaler Handel mit bedrohten Arten.
Schärfere strafrechtliche Sanktionen in der Schweiz“. Gefordert wurde vom
Bundesrat, dass er die Gesetzgebung über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen
geschützter Arten so anpasse, dass der Handel mit ihnen härter bestraft werde. Dies
auch aus der Überlegung heraus, dass sich die Wege der Schmugglerware sehr schnell
an die Gesetzgebung anpassen und Routen gewählt würden, bei welchen nur geringe
Sanktionen zu erwarten seien. Da die Schweiz bisher eine deutlich weniger strikte
Gesetzgebung habe als viele ihrer Nachbarländer, gerate sie in Gefahr, vermehrt
Transitland für den illegalen Handel zu werden. Im Nationalrat wurde die Forderung vom
Bundesrat unterstützt und mit 122 zu 57 Stimmen bei 10 Enthaltungen angenommen. 20

MOTION
DATUM: 15.03.2016
LAURA SALATHE

Im Ständerat stiess die Motion Barazzone (cvp, GE) „Illegaler Handel mit bedrohten
Arten. Schärfere strafrechtliche Sanktionen in der Schweiz“ in der Wintersession 2016
auf viel Zuspruch. Von der WBK-SR zur Annahme empfohlen und von niemandem in
Frage gestellt, wurde die Motion nach drei befürwortenden Wortmeldungen auch von
der kleinen Kammer angenommen. 21

MOTION
DATUM: 13.12.2016
LAURA SALATHE

La motion Barazzone (cvp, GE) a été classée, le Conseil fédéral ayant présenté un
projet de modification de la Loi sur les espèces protégées (LCITES) afin de renforcer les
sanctions en cas de commerce illicite d'espèces menacées. 22

MOTION
DATUM: 03.03.2021
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Le Conseil fédéral a dévoilé son message portant sur la modification de la Loi sur la
circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES), faisant suite à
l'acceptation de la motion Barazzone (centre, GE). Le texte déposé par le genevois avait
comme visée de durcir les sanctions pénales en cas de commerce illicite d'espèces
menacées. Afin de respecter la motion, le Conseil fédéral propose donc au Parlement
que les infractions intentionnelles ne soient, à l'avenir, plus considérées comme des
contraventions mais comme des délits et que les infractions commises par bande ou
métier constituent des crimes. Le Conseil fédéral en a profité pour effectuer d'autres
améliorations de la LCITES, notamment sur  «la compétence d'édicter des interdictions
d'importer, l'obligation d'informer imposée aux personnes qui proposent
publiquement à la vente des spécimens d'espèces protégées et l'obligation pour les
établissements d'élevage de tenir un registre». Les résultats de la procédure de
consultation montrent un soutien relativement unanime de ce projet de loi, bien que
des petites modifications aient été effectuées suite à des remarques des milieux
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concernés. 23

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Das Differenzbereinigungsverfahren zu den Nachmeldungen zum Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 dauerte zwar einige Runden, wurde jedoch in nur zwei Tagen der
ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Corona-Krise abgewickelt.
Entsprechen sei man als Mitglied einer Finanzkommission «eigentlich von einer Sitzung
an die nächste» gegangen, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, NR) erklärte und die zu
kurze Behandlungszeit monierte. Noch offen waren bei der Differenzbereinigung die
Kredite für die Institutionen der Kinderbetreuung, für den Tourismus, für die
Geschäftsmieten sowie die Rahmenbedingungen für die Flugverkehrsunternehmen und
die flugnahen Betriebe. Zu den ersten drei Punkten redete Finanzminister Maurer dem
Parlament zu Beginn der Differenzbereinigung ins Gewissen: Das Legiferieren aufgrund
von Notrecht sei nur bei Gefahr oder Eintreten einer schweren Störung der
öffentlichen Ordnung oder bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit
möglich. Dies sei jedoch bei den noch offenen Fragen zur Kinderbetreuung, zum
Tourismus und zum Wohnungswesen nicht der Fall. Entsprechend habe man keine
Berechtigung, hier einen Kredit zu sprechen. Dieser Appell stiess beim Parlament
jedoch mehrheitlich auf taube Ohren.  
Bezüglich des Kredits für die Institutionen zur Kinderbetreuung betonte etwa Céline
Widmer (sp, ZH), die nationalrätliche Kommissionssprecherin, die Notwendigkeit der
Bundesunterstützung aufgrund der aktuellen Notlage. Zahlreiche Sprechende betonten
denn auch die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Krippen und hoben hervor,
dass das Kinderbetreuungsnetz langwierig und teuer aufgebaut worden sei und nun
Gefahr laufe, zusammenzubrechen. Zu glauben, dass die Gemeinden und Kantone diese
Zahlungen leisten könnten, sei illusorisch, erklärte etwa Minderheitssprecher Christian
Dandrès (sp, GE). Auch die Kommissionsmehrheit sah einen Beitrag vor: Insgesamt liege
der geschätzte Finanzbedarf bei CHF 200 Mio., davon solle der Bund wie vom Ständerat
vorgeschlagen einen Drittel, die Kantone zwei Drittel übernehmen, erklärte
Kommissionssprecherin Widmer. Zwar beantragten zwei Minderheiten, bei CHF 100
Mio. zu bleiben respektive gar kein Geld zu sprechen, die Ratsmehrheit entschied sich
jedoch, dem Ständerat beizupflichten und diese Differenz zu bereinigen. 
Als nächstes galt es, die Bedingungen der Kreditverwendung für die
Flugverkehrsunternehmen und flugnahen Betriebe zu bereinigen. Auch hier willigte der
Nationalrat in die Formulierung des Ständerates ein: Statt Umschulungsplänen für den
Fall eines Stellenabbaus zu erarbeiten, sollten die entsprechenden Unternehmen dazu
verpflichtet werden, bei einem allfälligen Personalabbau sozialverträgliche Lösungen zu
finden. Umstrittener war die Frage, ob die Flugverkehrsunternehmen verpflichtet
werden sollten, den Reisebüros die ausgefallenen Flüge zu bezahlen. Löste dies bei der
Mehrheit des Ständerates anfänglich aufgrund der Ungleichbehandlung von Reisebüros
und Privaten noch Kopfschütteln aus, liess sie sich in der Folge vom Argument
überzeugen, dass Umbuchungen, Gutscheine und Rückzahlungen bis April 2021 zwar für
Private eine Möglichkeit seien, nicht aber für die Reisebüros, welche den Kunden
ihrerseits ab Anfang Oktober das Geld zurückerstatten müssten. Für diese sei eben eine
Rückzahlung existenziell. Stillschweigend willigte der Ständerat folglich in diese
Bedingung zur Kreditverwendung ein. 
Länger dauerten die Debatten zu den Geschäftsmieten und zum Tourismus. 
Die Diskussion um den Kredit zu den Geschäftsmieten lehnte sich eng an die Diskussion
um das Gesetz und somit die Formalitäten zum Erlass der Geschäftsmieten an. Die CHF
50 Mio., welche der Ständerat anfangs beantragt hatte, entsprachen denn auch dem
Betrag, der gemäss des Konzepts der WAK-SR nötig wäre. Da der Vorschlag der WAK-NR
lediglich eine Aufteilung zwischen Mietenden und Vermietenden, ohne Beteiligung des
Bundes vorsah, und der Nationalrat diesen gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
bevorzugte, lehnte die grosse Kammer einen entsprechenden Bundeskredit ab. Eine
Minderheit Friedl (sp, SG) zog jedoch in Betracht, CHF 20 Mio. für einen Härtefallfonds,
den es auch im nationalrätlichen Konzept brauche, einzustellen, erzielte mit diesem
Vorschlag jedoch keine Mehrheit. Es fehle die Gesetzesgrundlage für einen
entsprechenden Kredit, zumal man sich bezüglich des Gesetzes nicht habe einigen
können, betonten dessen Gegnerinnen und Gegner. Ähnlich verlief anschliessend auch
die Debatte im Ständerat, auch hier sprach sich die Kommissionsmehrheit dagegen aus,
einen Betrag zu sprechen, ohne dass die gesetzliche Grundlage vorliege. In der
Zwischenzeit hatte die WAK-SR ein neues, auf dem Vorschlag ihrer
Schwesterkommission beruhendes Konzept erarbeitet, das ebenfalls einen
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Härtefallfonds beinhaltete. Um diesen zu finanzieren, schlug auch im Ständerat eine
Minderheit einen Kredit über CHF 20 Mio. vor – hier jedoch mit 21 zu 20 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) erfolgreich, wenn auch äusserst knapp. Die Argumentation der
Minderheit lautete, dass das Geld mit diesem Kredit bereit wäre, falls die Räte eine
Übereinkunft bezüglich des Gesetzes treffen würden, und ansonsten eh nicht
verwendet werden könnte. Nachdem sich der Nationalrat jedoch von dieser
Argumentation nicht hatte überzeugen lassen und auf einer Streichung des
entsprechenden Kredits beharrt hatte, willigte der Ständerat ein: Ohne
Gesetzesgrundlage gebe es auch keinen Kredit; man habe ja in der Sommersession
erneut eine Möglichkeit, diesbezüglich eine Gesetzesgrundlage zu erarbeiten, war aus
der kleinen Kammer zu vernehmen.
Somit verblieb noch der kombinierte Kredit für den Tourismus. Hier hatte sich der
Nationalrat mit den CHF 40 Mio. für die Werbekampagne für den Schweizer Tourismus
für die nächsten drei Jahre abgefunden, wollte diese aber nur unter der Bedingung
genehmigen, dass dieser Tourismuskredit für dreifach nachhaltige – ökologische, sozial
gerechte und wirtschaftlich sorgsame – Förderprogramme eingesetzt würde. Die
wegfallenden Tourismusabgaben in der Höhe von CHF 27 Mio. wollte er hingegen nicht
finanzieren – diese hätte der Bund anstelle der privaten Beitragszahlenden, darunter
die UBS, die Zürcher Kantonalbank und Red Bull, übernehmen sollen, wie Bundesrat
Maurer eine Erklärung des SECO wiedergab. Letzteres sei ebenfalls der Meinung, es
brauche keinen zusätzlichen Kredite, ergänzte der Finanzminister. Man wolle nicht die
Beiträge von Privaten übernehmen, zudem würde das Geld nicht den Geschädigten
zugutekommen, befürchtete die grosse Kammer. Der Ständerat präzisierte die
Ausgangslage der Tourismusabgaben: Normalerweise würde dieser Betrag durch rund
1200 Partner aus dem Tourismusbereich – CHF 22 Mio. stammten dabei von lokalen
Akteuren, CHF 5 Mio. von grossen Sponsoren – finanziert und vor allem kleineren und
regionalen Partnern zugute kommen. Der Ständerat hielt somit vorerst am höheren
Betrag von CHF 67 Mio. fest, gab jedoch kurz vor der Einigungskonferenz nach,
nachdem der Nationalrat einen Kompromissvorschlag einer Minderheit Matter (glp, GE)
über CHF 53.5 Mio., bei dem der Bund entsprechend nur die Hälfte der
Tourismusabgabe hätte übernehmen sollen, abgelehnt hatte. Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG) verwies jedoch darauf, dass man hier unter der Bedingung einlenke,
dass der Bundesrat die CHF 40 Mio je hälftig den regionalen Tourismusorganisationen
und Schweiz Tourismus zukommen lasse. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte, dass damit bei
Schweizerinnen und Schweizern Werbung für Ferien in der Schweiz gemacht und nicht
international für Ferien in der Schweiz geworben werden solle. Schliesslich willigte der
Ständerat auch in die Bedingung ein, dass der Kredit für die Förderung eines
nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden solle, auch wenn gemäss Hegglin die
«Zuständigen des SECO» die Folgen dieser Bedingung nicht genau hätten abschätzen
können. 
Insgesamt folgte das Parlament somit nur bei den Geschäftsmieten dem Aufruf des
Finanzministers sowie einer Minderheit Schwander (svp, SZ) und verzichtete auf weitere
Kredite im Rahmen des Notrechts, entschied sich bei den übrigen zwei Fragen aber
immerhin für des Finanzministers zweitliebste Option: die günstigere. 24

Obwohl doch einige Wortmeldungen zu vermerken waren, führte der Nachtrag IIb zum
Voranschlag 2020 im Vergleich zum Nachtrag IIa im Nationalrat zu vergleichsweise
wenig Diskussionen. Gleich zu Beginn der Behandlung in der Herbstsession 2020
stellten die Kommissionssprecher Gschwind (cvp, JU) und Wettstein (gp, SO) fest, dass
alle Nachtragskredite von der Mehrheit der FK-NR gutgeheissen worden seien. So lagen
lediglich drei Minderheitenanträge zu zwei Positionen vor. 
Die Minderheit Guggisberg (svp, BE) störte sich daran, dass der Kredit für die
Finanzierung der Leistungsvereinbarungen der Kantone im Kulturbereich aus der
Soforthilfe für Kulturunternehmen kompensiert werden sollte, die als Darlehen
gesprochen worden war. Nun werde dieses Darlehen aber in einen A-Fonds-perdu-
Posten umgewandelt, was nicht gerechtfertigt sei, zumal Grossveranstaltungen ab
Oktober 2020 wieder möglich seien und die Kantone gemäss Bundesverfassung für den
Kulturbereich zuständig seien. Entsprechend solle dieser Kredit gestrichen werden.
Finanzminister Maurer wies hingegen darauf hin, dass der Bund das Geld nicht an die
Unternehmen, sondern an die Kantone überweise. Diese nähmen die Verteilung der
Gelder vor, übernähmen dabei aber selbst jeweils die Hälfte der Finanzierung. Mit 140
zu 53 Stimmen hiess der Nationalrat diesen Kredit gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion gut.
Eine weitere Minderheit Guggisberg störte sich an den «feudalen
Anstellungsbedingungen von Skyguide», etwa am Rentenalter 56 oder den
vergleichsweise hohen Löhnen. Die Ankündigung, dass die Gewerkschaften und
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Skyguide im Gegenzug für die Rekapitalisierung bis Ende 2021 einen gemeinsamen Plan
für eine Rentenaltererhöhung zu erarbeiten hätten, sei zu wenig verbindlich.
Stattdessen wollte die Minderheit diese Bedingung sowie weitere Massnahmen zur
Kostenreduktion als Rahmenbedingungen der Kreditvergabe vorschreiben. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte hingegen sicherstellen, dass die
Gesamtarbeitsverträge und Arbeitsbedingungen, die vor dem Shutdown festgelegt
worden waren, eingehalten würden. Der Bund könne seine obligatorische Unterstützung
nicht an schlechtere Arbeitsbedingungen knüpfen, zumal diese durch
Kollektivverhandlungen ausgearbeitet worden seien. Bundesrat Maurer entgegnete,
dass beide Minderheitsanträge die Gewaltentrennung missachteten, indem das
Parlament in die Entscheidungen des Verwaltungsrates eingreife. Zum Beispiel habe der
Verwaltungsrat von Skyguide bereits eine Kürzung des variablen Anteils der Löhne
beschlossen. In der Folge zog der Rat den Minderheitsantrag Guggisberg dem
Minderheitsantrag Dandrès zwar mit 109 zu 68 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) vor, lehnte
Ersteren aber anschliessend dennoch mit 139 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die
SVP-Fraktion, die sich als einzige für den Minderheitsantrag Guggisberg ausgesprochen
hatte, lehnte auch als einzige den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der
Schuldenbremse sowie den Nachtrag IIb in der Gesamtabstimmung ab (142 zu 53
Stimmen; 142 zu 52 Stimmen; 141 zu 52 Stimmen). Kaum Widerstand gab es bezüglich
des Bundesbeschlusses III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das
Jahr 2020, diesem stimmte der Rat mit 192 zu 1 Stimmen gegen den Willen von Erich
Hess (svp, BE) zu.

Keine Diskussionen zum Nachtrag IIb gab es im Ständerat: Nach der Präsentation der
Vorlage durch Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) und Bundesrat Maurer nahm der
Rat den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der Schuldenbremse, den
Nachtrag IIb und den Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem
Bahninfrastrukturfonds einstimmig mit jeweils 33 zu 0 Stimmen an. 25

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
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Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 
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Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.
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Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 26

Infrastruktur und Lebensraum
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Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Der Bundesrat schlug am 12. August 2020 vor, Skyguide, die im Schweizer Luftraum für
die Flugsicherung verantwortlich ist, in den Jahren 2020 und 2021 unter gewissen
Bedingungen mit insgesamt bis zu CHF 400 Mio. zu unterstützen. Skyguide hatte mit
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, da aufgrund der Corona-Pandemie, respektive
des darauf folgenden Einbruchs der Flugbewegungen, die Gebührenerträge durch die
Fluggesellschaften stark zurückgegangen waren. 
Der Bundesrat beantragte diese Rekapitalisierung im Rahmen des Nachtrages IIb zum
Voranschlag 2020. Für 2020 sah er einen Kapitaleinschuss von CHF 150 Mio. vor. Mit
einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021 beantragte er sodann für 2021 weitere CHF
250 Mio. Es solle jedoch im Verlaufe des Jahres 2021 erst noch geprüft werden, ob der
gesamte Betrag nötig werde, und ob nicht ein Teilbetrag als Darlehen gesprochen
werden solle. Der Bundesrat betonte ausserdem, dass diese finanzielle Unterstützung
nur gewährt werde, wenn Skyguide Sparmassnahmen umsetze, die den
Liquiditätsbedarf insgesamt stark reduzieren.
In der Herbstsession 2020 wurde die erste Tranche von CHF 150 Mio. in beiden Räten
behandelt. Im Nationalrat kam dabei die Frage auf, ob diese Gelder nicht an gewisse
Bedingungen geknüpft werden sollten. Es gab dabei einen Minderheitsantrag I von Lars
Guggisberg (svp, BE), sowie einen Minderheitsantrag II von Christian Dandrès (sp, GE).
Der Minderheitsantrag I forderte, dass das Rentenalter der Fluglotsinnen und -lotsen
bei Skyguide auf mindestens 60 Jahre erhöht wird und dass die Lohnstruktur nach
unten korrigiert werde. Der Minderheitsantrag II hingegen verlangte, dass bei Skyguide
dieselben GAV-, Arbeits-, Lohn- und Anstellungsbedingungen gelten wie vor der
Pandemie, dass also nicht auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und -nehmer gespart
werde. Beide Anträge wurden jedoch von der Ratsmehrheit verworfen. Diese war der
Ansicht, dass die Gewährung von Beihilfen nicht an Fragen des Rentenalters oder der
Lohnstrukturen geknüpft werden sollten; dafür gebe es spezifische Gremien. 
Im Ständerat wurde die Unterstützung von Skyguide hingegen diskussionslos
gutgeheissen.
Beide Räte stimmten der ersten Tranche von CHF 150 Mio. schliesslich in der
Herbstsession 2020 zu, der zweiten Tranche in der Wintersession 2020. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.08.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Post und Telekommunikation

Mit einer im Sommer 2014 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Guillaume
Barazzone (cvp, GE) vom Bundesrat, geeignete Massnahmen zur Einhaltung der vom
Bundesrat festgelegten Grundsätze über die Aktivitäten der Post im Ausland zu
ergreifen. Barazzone glaubte in den Jahresberichten der Post zu erkennen, dass diese
mit ihrer französischen Tochtergesellschaft Car postal France gegen die vom Bundesrat
vorgegebenen strategischen Ziele verstösst. In seiner Stellungnahme vom 27. August
2014 hält der Bundesrat aber fest, dass das Engagement der Schweizerischen Post bei
der Car postal France durchaus den strategischen Zielen für die Post entspreche. Der
Bundesrat beantragte deshalb, die Motion abzulehnen. 
Bundesrätin Leuthard erläuterte in der Sommersession 2016, als sich der Nationalrat als
Erstrat der Motion annahm, erneut, inwiefern die Aktivitäten der Post bei der Car postal
France sinnvoll seien. Sie bat den Rat, die Motion abzulehnen. Die grosse Kammer folgte
dieser Empfehlung jedoch nicht: Eine Mehrheit von SP, Grünen, FDP und CVP nahm die
Motion an, abgelehnt wurde sie von der SVP, der GLP und einzelnen Mitgliedern von
CVP und FDP (96 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen). 28

MOTION
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat die Motion Barazzone (cvp, GE)
über die Aktivitäten der Post im Ausland, die im Sommer desselben Jahres bereits vom
Nationalrat angenommen worden war. Die UREK-SR empfahl dem Rat einstimmig deren
Ablehnung und folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Nachdem Ivo Bischofberger
(cvp, AI) und Olivier Français (fdp, VD) den Kommissionsentscheid dargelegt hatten,
meldete Christian Levrat (sp, FR) Bedenken an bezüglich des Engagements der Post bei
Car postal France. Zwar wolle er keinen Antrag um Annahme der Motion stellen, er
beobachte die Geschäftsaktivitäten der Postauto Schweiz in Frankreich aber schon
länger und halte sie für riskant. Bundesrätin Leuthard versicherte dem Rat daraufhin,
dass die Risiken des Engagements in Frankreich regelmässig mit den Spitzen der Post
und der Postauto Schweiz diskutiert würden. Der Rat folgte dem Bundesrat und seiner
Kommission diskussionslos und lehnte die Motion ab. 29

MOTION
DATUM: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Botschaft
zur Erneuerung des Rahmenkredits für Eventualverpflichtungen in der
Wohnraumförderung (2021–2027). Von Seiten der SVP lag ein Minderheitenantrag auf
Nichteintreten vor. Es drohe eine Immobilienblase und zusätzliche Bürgschaften
würden die Bautätigkeit nur noch stärker anheizen, lautete eine Begründung. Ferner
verwies Minderheitensprecher Aeschi (svp, ZG) auf das Debakel um die Hochseeflotte,
wo jüngst negative Erfahrungen mit Bürgschaftskrediten gemacht worden waren.
Nachdem die Unterstützenden der Kommissionsmehrheit der beiden behandelnden
Kommissionen FK-NR und WAK-NR unter anderem mehrfach betont hatten, dass seit
Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2003 noch keine einzige Bürgschaft hatte eingelöst
werden müssen, stimmten alle anderen Fraktionen geschlossen für Eintreten. In der
Detailberatung verlangten Minderheitenanträge Änderungen des Kreditbetrags: Die
Minderheit Friedl (sp, SG) der FK-NR sowie die Minderheit Badran (sp, ZH) der WAK-NR
verlangten eine Aufstockung von CHF 1.7 Mrd. auf CHF 1.9 Mrd. und die Minderheit
Keller (svp, NW) der FK-NR und Friedli (svp, SG) der WAK-NR eine Senkung auf CHF 1.4
Mrd. Weiter wollte je eine Minderheit der FK-NR (Dandrès, sp, GE) und der WAK-NR
(Badran, sp, ZH) verhindern, dass das Bürgschaftsvolumen per 2028 stabilisiert wird.
Die bundesrätliche Botschaft sah in diesem Punkt vor, den nächsten Rahmenkredit «so
zu bemessen, dass das Bürgschaftsvolumen nicht schneller wächst als die Zahl der
Haushalte» (Art. 2). Keinem der Anträge gelang es, eine Ratsmehrheit auf sich zu
vereinen. Somit nahm die grosse Kammer den bundesrätlichen Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 138 zu 52 Stimmen (1 Enthaltung) unverändert an. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2020
MARLÈNE GERBER

Mit einer in der Wintersession 2020 eingereichten Motion wollte Christian Dandrès (sp,
GE) erreichen, dass die amtlich genehmigten Formulare für die Kündigung des
Mietverhältnisses und für Vertragsänderungen oder Mietzinserhöhungen ergänzt
werden. Spezifisch sollten die Formulare neu die Kontaktinformationen der
Vermieterschaft sowie Informationen über die gesetzlichen Voraussetzungen für das
Anfechten der Kündigung im Falle einer Solidarmiete enthalten. Mit diesen Ergänzungen
soll laut dem Motionär vor allem erreicht werden, dass die Mieterschaft ihr Recht auf
eine Anfechtung von missbräuchlichen Kündigungen, Mietzinserhöhungen oder
Vertragsänderungen schnell, einfach und innerhalb der relevanten Fristen wahrnehmen
kann. Der Bundesrat unterstützte den Vorstoss und empfahl ihn zur Annahme. Die
Motion wurde jedoch von Pirmin Schwander (svp, SZ) bekämpft und so befasste sich der
Nationalrat in der Sommersession 2021 mit dem Geschäft. Schwander begründete
während der Debatte seine ablehnende Haltung damit, dass die Motion den Prozess
zwar für die Mietenden vereinfachen würde, dafür jedoch einseitig die Hürden für die
Vermieterschaft heraufsetze. Eine Mehrheit der grossen Kammer sah dies ähnlich. Trotz
dem unterstützenden Votum des zuständigen Bundesrates Guy Parmelin lehnte der
Nationalrat die Motion mit 106 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab. Neben der SVP
stimmten auch die Fraktionen der FDP sowie der Mitte beinahe geschlossen gegen den
Vorstoss, der damit erledigt ist. 31

MOTION
DATUM: 01.06.2021
ELIA HEER

In der Sommersession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit zwei
parlamentarischen Initiativen zum Mietrecht, welche beide im Sommer 2020 von
Christian Dandrès (sp, GE) eingereicht worden waren. Mit der ersten der beiden
Initiativen (Pa.Iv 20.419) wollte Dandrès erreichen, dass Mieterinnen und Mieter, denen
aufgrund nicht oder zu spät bezahlter Miete gekündigt wurde, weiterhin in den
Mieträumlichkeiten bleiben können, sofern sie die Mietzinse in den kommenden
Monaten fristgerecht zahlen. Nach sechs Monaten ohne Zahlungsverzug soll die
Kündigung gegenstandslos werden. Dandrès begründete sein Anliegen unter anderem
mit den finanziellen Folgen der Covid-19-Krise, welche es für viele Mieterinnen und
Mieter schwierig machen könne, ihre Miete zu bezahlen. Die RK-NR beantragte
anlässlich ihrer Vorprüfung eine Ablehnung der Initiative – hauptsächlich weil sie
befand, dass deren Umsetzung falsche Anreize setzen würde und weil sie es als störend
erachtete, dass ein rechtmässig aufgelöster Vertrag ohne neue Willenserklärung wieder
in Kraft treten soll. 
Die zweite Initiative (Pa.Iv 20.450) verlangte, dass im Falle des Todes eines Mieters oder
einer Mieterin, die Familienwohnung inklusive aller Rechte und Pflichten aus dem
Mietvertrag an die Ehegattin oder den Ehegatten übertragen werden kann, selbst wenn
die hinterbliebene Person den Mietvertrag nicht unterschrieben und das Erbe

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
ELIA HEER
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ausgeschlagen hatte. So drohen Hinterbliebene, welche ein Erbe ausschlagen, auch ihre
Wohnung zu verlieren, weil der Mietvertrag als Vermögenswert gilt. Die RK-NR
beantragte auch in diesem Fall die Ablehnung, da sie die Initiative für einen zu starken
Eingriff in die Rechte der Vermietenden befand. 
Im Rat hatten beide Anliegen keine Chance. Mit einer Ausnahme stimmten nur
Nationalrätinnen und Nationalräte der Grünen und der SP-Fraktion für die Initiativen,
während die anderen Fraktionen geschlossen dagegen stimmten. Die erste Initiative
wurde mit 118 zu 67 Stimmen und die zweite mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. 32

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Juni 2020 mittels einer parlamentarischen
Initiative, dass Ehegattinnen oder Ehegatten künftig zum Mietvertrag einer Mieterin
oder eines Mieters beitreten dürfen sollen, ohne dass dies die Vermieterschaft
ablehnen kann. Der Beitritt müsse dabei innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss
des Mietvertrages erfolgen. Paare, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags
noch unverheiratet sind, könnten bis spätestens sechs Monate nach der Heirat
beitreten. Die gleichen Rechte sollten zudem auch für Paare in eingetragener
Partnerschaft gelten. Dandrès begründete sein Anliegen damit, dass dies den
Wohnschutz für Familien in Mietverhältnissen fördern würde. Konkret betreffe dies
Fälle, in denen die Ehepartnerin oder der Ehepartner das Erbe ausschlage, etwa weil sie
denken, die Erbschaft sei überschuldet. Da Erben alle Rechte und Pflichten des oder
der Verstorbenen übernehmen, würden sie damit auch den Mietvertrag ausschlagen,
wenn sie nicht schon vor dem Tod Teil des Mietvertrags waren, so Dandrès. Dann
fänden sie sich mit der aktuellen Rechtslage nach dem Tod ihres Ehegatten oder ihrer
Ehegattin «rechtslos» in ihrer bisherigen Wohnung wieder und liefen Gefahr, dass die
Vermieterschaft von ihnen verlangt, die Wohnung zu räumen. 

Als Kommission des Erstrates startete die RK-NR die Beratung der Initiative und gab ihr
im März 2022 mit 14 zu 10 Stimmen Folge. Die geforderten Gesetzesanpassungen
würden in weiten Teilen der Westschweiz bereits angewendet und hätten sich dort
bewährt. Einen Monat später kam jedoch die RK-SR zu einem gegenteiligen Schluss:
Eine Mehrheit der Kommission – von 7 zu 5 Stimmen – erachtete die geltenden
mietrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Ehegattinnen oder Ehegatten als
ausreichend und sah deshalb keinen Handlungsbedarf. Im August gleichen Jahres lenkte
die RK-NR schliesslich auf die Position ihrer Schwesterkommission ein und plädierte
mit 15 zu 9 Stimmen dafür, der Initiative keine Folge zu geben. Bei der Diskussion in der
ständerätlichen Kommission seien verschiedene juristische Probleme mit der
Umsetzung der Initiative aufgekommen – namentlich im Zusammenhang mit dem
Erbrecht –, welche die RK-NR in ihrer ersten Vorprüfung noch nicht genügend in
Betracht gezogen hätte, erklärte diese. 

In der Herbstsession 2022 debattierte der Nationalrat über die parlamentarische
Initiative. Initiant Dandrès kritisierte dabei den Meinungsumschwung der RK-NR. Er
habe den Verdacht, dass dieser vor allem dadurch motiviert sei, dass mit dem Status
quo mehr Wohnungen frei würden und zu neuen Marktbedingungen und somit einem
höheren Mietzins weitervermietet werden könnten. Häufig seien nämlich alte
Mietverträge betroffen, «die nicht so hoch und missbräuchlich sind wie die, die heute
aufgrund der Wohnungsnot üblich sind», so Dandrès. Kommissionssprecher Beat Flach
(glp, AG) vertrat die Position, dass die aktuellen Regelungen ausreichend seien. So sei
das Kündigungsrecht der Vermieterschaft laut OR kein erbrechtliches Recht, das durch
eine Ablehnung des Erbes tangiert wäre, weil der Mietvertrag ohnehin weiterbestehe,
wenn ihn die überlebenden Ehepartner oder eingetragenen Partner weiterführen
wollen. Die grosse Kammer lehnte die Initiative in der Folge mit 118 zu 61 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ELIA HEER

Christian Dandrès (sp, GE) ersuchte den Nationalrat mittels einer parlamentarischen
Initiative, das geltende Recht betreffend die Berechnung der Anfechtungsfrist bei
Kündigungen von Mietverträgen zu ändern. Wie Dandrès in der Begründung zu seiner
Initiative erklärte, hätten Mieterinnen und Mieter derzeit 30 Tage nach Empfang der
Kündigung Zeit, die Kündigung anzufechten. Im Falle einer Zustellung der Kündigung per
eingeschriebenem Brief startet diese Frist dabei jedoch nicht am Tag der effektiven
Zustellung der Kündigung, sondern am Folgetag des Tages, an dem die Mieterin oder der
Mieter den eingeschriebenen Brief das erste Mal hätten abholen können.
Eingeschriebene Briefe werden laut Dandrès heutzutage zumeist nicht direkt zugestellt.
Stattdessen werde im Briefkasten eine Abholungseinladung deponiert. Deswegen führe
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die aktuelle Regelung dazu, dass Mieterinnen und Mieter um ihr Recht gebracht werden
können, eine Kündigung anzufechten, so Dandrès. 
Die RK-NR führte im August 2022 eine Vorprüfung der Initiative durch – zusammen mit
einer weiteren parlamentarischen Initative Dandrès (Pa.Iv. 21.490). Eine Mehrheit der
Kommission stellte dabei den Antrag, die beiden Initiativen abzulehnen. Bei der
Initiative betreffend die Berechnung der Anfechtungsfrist bei Kündigungen begründete
die Mehrheit der Kommission dies damit, dass die heutige Regelung gerechtfertigt sei,
weil sie eine Verteilung des Risikos zwischen der Mieterschaft und der Vermieterschaft
ermögliche. 
Der Nationalrat folgte in seiner Wintersession 2022 dem Antrag seiner RK und lehnte
die Initiative mit 121 zu 69 Stimmen ab. Neben den geschlossen stimmenden Fraktionen
der Grünen und der SP stimmte einzig noch ein Mitglied der Grünliberalen für die
parlamentarische Initiative Dandrès. 34

Mittels einer parlamentarischen Initiative wollte Christian Dandrès (sp, GE) erreichen,
dass der Fristenstillstand während Gerichtsferien auf die Anfechtung einer Kündigung
oder bei einem Begehren auf Erstreckung eines Mietverhältnisses ausgeweitet werden.
Derzeit gilt für viele zivilrechtliche Fristen ein Fristenstillstand während den
Gerichtsferien zwischen dem 15. Juli und dem 15. August. Für Anfechtungen von
Kündigungen oder Anträge auf Erstreckung von Mietverhältnissen war bisher aber kein
solcher Fristenstillstand vorgesehen. Dandrès begründete seine Initiative damit, dass
die Ausnahme für die erwähnten Verfahren nicht zu rechtfertigen sei, da es sich um
Verfahren zum Schutz von Mieterinnen und Mietern handle, welche verglichen mit den
Vermieterinnen und Vermietern die schwächere Partei seien. 
Die RK-NR führte im August 2022 eine Vorprüfung der Initiative durch – zusammen mit
einer weiteren parlamentarischen Initiative Dandrès (Pa.Iv. 21.491). Die Mehrheit der
Kommission beschloss den Antrag auf Ablehnung der beiden Initiativen zu stellen. Eine
Ausweitung des Fristenstillstands auf die erwähnten Verfahren hätte laut der
Kommissionsmehrheit zur Folge, dass sich Verfahren länger hinziehen,
Schlichtungsbehörden weiter überlastet sowie Rechtsunsicherheiten geschaffen
würden. 
In der Wintersession 2022 folgte der Nationalrat seiner RK und stimmte mit 121 zu 69
Stimmen gegen Folgegeben der Initiative. Wie bei der parlamentarischen Initiative
21.491 kamen auch hier die befürwortenden Stimmen von den Fraktionen der Grünen
und der SP sowie einem Mitglied der Grünliberalen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2022
ELIA HEER

Auf Antrag der RK-NR beschloss der Nationalrat in der Wintersession 2022, die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative von Hans Egloff (svp, ZH) um zwei
Jahre zu verlängern. Egloff wollte mit seiner Initiative erreichen, dass Anfangsmietzinse
nur noch bei Notlage des Mieters oder der Mieterin angefochten werden können. Der
Nationalrat hatte vor zwei Jahren bereits einmal die Frist für die Behandlung verlängert.
Dass sie in der Zwischenzeit keinen Entwurf ausgearbeitet hatte, begründet die
Kommission damit, dass sie erst noch das Ergebnis der vom Bund lancierten
Diskussionen mit den Sozialpartnern zum Mietrecht habe abwarten wollen. Nachdem
diese im Sommer 2022 gescheitert waren, beschloss die Kommission, die Umsetzung
der Initiative – zusammen mit einer weiteren Initiative Egloff – an die Hand zu nehmen.
Sie habe der Verwaltung bereits den Auftrag erteilt, verschiedene Umsetzungsvarianten
auszuarbeiten. Eine Minderheit rund um Christian Dandrès (sp, GE) sprach sich derweil
für eine Abschreibung der Initiative aus. Sie führe zu weniger Anfechtungen von
Anfangsmietzinsen und damit zu steigenden Mieten. Die Kommissionsmehrheit
vermochte sich jedoch auch im Rat durchzusetzen. Die grosse Kammer stimmte mit 128
zu 64 Stimmen, bei einer Enthaltung, für die Fristverlängerung. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
ELIA HEER

Christian Dandrès (sp, GE) ersuchte das Parlament  mittels einer parlamentarischen
Initiative, Änderungen an den gesetzlichen Bestimmungen betreffend befristete
Mietverträge vorzunehmen. Laut Dandrès würden befristete Mietverträge von
«skrupellosen Vermieterinnen und Vermietern» benützt, um zu hohe Anfangsmieten zu
setzen, die dann von den Mietenden weniger oft rechtlich angefochten würden – aus
Angst, dass sie keine Verlängerung des Vertrags erhalten könnten. Konkret schlug
Dandrès deshalb vor, dass in Regionen mit Wohnungsmangel befristete Mietverträge
neu mittels amtlichen Formulars mitgeteilt werden müssten. Damit würden
Mieterinnen und Mieter über ihre Rechte und Pflichten informiert und die
Vermieterinnen und Vermieter zur Rechtstreue verpflichtet, da sie begründen müssten,
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weshalb sie nur einen befristeten Mietvertrag abschliessen wollen oder können. Bei
Verstössen gegen diese Formularpflicht, sah die parlamentarische Initiative vor, dass
der Mietvertrag automatisch in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt und die Frist
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses verlängert werden soll. 

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahressession 2023 über die parlamentarische
Initiative. Für die RK-NR, welche die Vorprüfung der Initiative vorgenommen hatte,
äusserten sich Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Sidney Kamerzin (mitte, VS). Sie
führten aus, weshalb die Mehrheit der Kommission die parlamentarische Initiative zur
Ablehnung empfohlen hatte. Eine Befristung sei ein wichtiges Element eines Vertrages
und die geforderte automatische Umwandlung eines befristeten in einen unbefristeten
Vertrag wäre ein Novum im Schweizer Recht. Ausserdem würden missbräuchliche
Anwendungen von befristeten Mietverträgen bereits heute von Gerichten nicht
gestützt. Betroffene Mieterinnen und Mieter hätten also bereits heute die Möglichkeit,
sich rechtlich zu wehren. Schliesslich führe die neue Regelung auch zu neuer
Bürokratie. Der Nationalrat folgte dem Plädoyer der beiden Kommissionssprechenden
und beschloss mit 124 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der parlamentarischen
Initiative keine Folge zu geben. Unterstützung erfuhr die Initiative lediglich aus den
Fraktionen der SP und der Grünen. 37

In der Frühjahressession 2023 nahm sich der Nationalrat den von seiner RK
ausgearbeiteten Entwurf betreffende eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf vor. Bereits das Eintreten auf die
Vorlage wurde kontrovers diskutiert. Eine Minderheit der RK, bestehend aus
Politikerinnen und Politikern von SP und Grünen, beantragte dem Rat, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Christian Dandrès (sp, GE) und Baptiste Hurni (sp, NE) beklagten
beide in ihren Voten, dass der vorliegende Entwurf Teil einer Salamitaktik sei, bei der es
darum ginge, das Mietrecht schrittweise auszuhöhlen. Florence Brenzikofer (gp, BL)
befürchtete, dass durch die Vorlage das Machtgefälle zwischen Vermietenden und
Mietenden weiter vergrössert werde. Ausserdem sei die Vorlage unnötig, da
Vermieterinnen und Vermieter bereits heute das Recht hätten, bei dringendem
Eigenbedarf ihrer vermietenden Partei zu kündigen. Der Schutz der Mietenden solle
nicht weiter geschwächt werden, da schon jetzt Eigenbedarf sehr oft nur vorgeschoben
werde, um den Mieter oder die Mieterin loszuwerden und die Wohnung zu einem
höheren Preis weiterzuvermieten. Mitglieder der Fraktionen von SVP, FDP und Mitte
hielten dagegen. Vincent Maître (mitte, GE) war der Ansicht, dass es bei dieser Vorlage
nur darum gehe, dass Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer wieder das Recht
erhalten sollen, die von ihnen gekaufte Immobilie bewohnen zu können. Mit der
bestehenden Regelung, dass für die Kündigung bei Eigenbedarf ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden muss, sei dies oft unmöglich, da es schwierig
sei, die Dringlichkeit zu beweisen und dies ein langes juristisches Verfahren nach sich
ziehen könnte. Ähnlich äusserte sich Christa Markwalder (fdp, BE), die darüber hinaus
ausführte, dass stattdessen neu eine Kündigung bereits bei einem «bei objektiver
Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» möglich sein soll. Dies sei eine
ausgewogene und moderate Lösung, mit der der Schutz der Interessen der Mieterinnen
und Mieter weiterhin gewährleistet sei. Pirmin Schwander (svp, SZ) plädierte im Namen
der SVP-Fraktion ebenfalls für Eintreten. Er sehe in dieser Frage eher ein Machtgefälle
zugunsten der Mietenden und deshalb müsse der Eigenbedarf schneller und einfacher
geltend gemacht werden können. Gespalten zeigte sich die GLP-Fraktion. Beat Flach
(glp, AG) war zwar prinzipiell mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. Er liess
jedoch durchblicken, dass innerhalb der GLP-Fraktion auch einige der Meinung seien,
dass generell die Balance zwischen den beiden Lagern im Moment zulasten der
Mietenden gestört sei. Da es sich zudem nur um wenige Fälle handle, in denen es zu
langen Verfahren gekommen sei, sei es fraglich, ob man nun in diese Richtung
legiferieren solle. Als letztes äusserte sich noch Bundesrat Guy Parmelin. Dieser
beantragte dem Nationalrat im Namen des Bundesrates, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Parmelin vertrat die Meinung, dass die aktuelle Regelung ausreichend sei,
um die Interessen beider Parteien zu schützen. Ausserdem komme es in der Praxis
nicht zu so vielen störenden Fällen, als dass sich eine legislative Intervention
rechtfertigen liesse. Entgegen diesem Antrag stimmte schliesslich eine Mehrheit des
Nationalrates für Eintreten auf die Vorlage (mit 108 zu 80 Stimmen, bei 1 Enthaltung). Zu
den geschlossen stimmenden Fraktionen von SP und Grünen gesellten sich auch acht
Mitglieder der GLP und drei Mitglieder der Mitte-Fraktion. In der Detailberatung galt es
anschliessend noch, über verschiedene Anträge der Minderheit auf Verschärfung der
Regelung zur Kündigung bei Eigenbedarf zu entscheiden. Diese wurden jedoch allesamt
abgelehnt. Schliesslich nahm der Nationalrat das Geschäft in der Gesamtabstimmung
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mit 114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 38

Im Sommer 2023 lancierten die Genfer Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo.
23.3949) im Ständerat und Christian Dandrès (sp, GE; Mo. 23.3850) im Nationalrat zwei
wortgleiche Motionen zum Stopp der Mietzinsexplosion. So sollten die Mieten mithilfe
einer temporären Änderung der VMWG stabilisiert werden. Als Begründung nannten die
Motionäre die steigende Inflation und die damit zusammenhängende Anhebung des
Referenzzinssatzes, welcher für viele Mieterinnen und Mieter zu einer
Mietzinserhöhung führte und insbesondere im Frühjahr 2024 zu allgemeinen
Mietzinserhöhungen von bis zu 10 Prozent führen könnten. Kombiniert mit steigenden
Lebenserhaltungskosten und höheren Krankenkassenprämien, könne dies
schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für Mieterinnen und Mieter haben. Der
Bundesrat sah jedoch davon ab, aufgrund der erstmaligen Erhöhung des Referenzzinses
das System drastisch anzupassen. Obschon ein steigender Referenzzinssatz zur
Inflation beitragen könne, trage im Gegenzug ein sinkender Referenzzinssatz zur Tilgung
der Teuerung bei. Dementsprechend ergebe die Kopplung des Mietzinses an den
Referenzzinssatzes trotzdem Sinn, insbesondere auch, da vom Bundesrat
vorgeschlagene Systemwechsel bisher nie politisch mehrheitsfähig gewesen seien. Das
Parlament beschäftigte sich im Rahmen der ausserordentlichen Session «Wohnen und
mieten» innerhalb der Herbstsession mit dem Anliegen. Im Ständerat wurde der
Vorstoss Sommaruga mit 30 zu 9 Stimmen (bei 1 Enthaltung) abgelehnt. Auch der
Nationalrat stellte sich mit 111 zu 75 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen die Motion
Dandrès. Unterstützt wurde die Motion im Nationalrat von der geschlossen stimmenden
SP- und Grünen-Fraktion, von den drei EVP-Ratsmitgliedern sowie von einer
Minderheit der GLP-Fraktion. 39

MOTION
DATUM: 28.09.2023
VIKTORIA KIPFER

In der Wintersession 2023 widmete sich der Nationalrat als Zweitrat einer Motion
Engler (mitte, GR), welche sich für mehr Rechtssicherheit im Mietrecht einsetzte.
Spezifisch forderte das Geschäft die Ausarbeitung einer Regelung zur zulässigen
Nettorendite für Wohn- und Geschäftsliegenschaften, wenn der hypothekarische
Referenzzinssatz über 2 Prozent anwachsen sollte. Die RK-NR hatte die Motion ihrem
Rat mit 17 zu 5 Stimmen zur Annahme empfohlen, wobei sich eine Minderheit Dandrès
(sp, GE) gegen den Vorstoss aussprach. Diese sah im Geschäft eine weitere
Abschwächung des Mieterinnen- und Mieterschutzes, da sich diese einer
Mietzinserhöhung unter Berufung auf die Rendite nicht mehr widersetzen könnten.
Wirtschaftsminister Parmelin betonte wiederum, dass mit einer verbindlichen Regelung
der zulässigen Nettorendite sowohl die Mieterinnen und Mieter als auch die
Vermieterinnen und Vermieter von der erhöhten Rechtssicherheit profitieren würden.
Schliesslich entschied eine Nationalratsmehrheit, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit und demjenigen des Bundesrats zu folgen und nahm die Motion
mit 130 zu 61 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Lediglich die geschlossen stimmenden
Fraktionen der SP und der Grünen positionierten sich gegen den Vorstoss. 40

MOTION
DATUM: 12.12.2023
VIKTORIA KIPFER

Wohnungsbau und -eigentum

Eine parlamentarische Initiative Dandrès (sp, GE) sah eine Regulierung des Berufs der
Immobilienmaklerin und des Immobilienmaklers mithilfe eines bundesweiten
Rahmengesetzes vor. Der Initiant begründete sein Anliegen damit, dass
Immobilienvermittlerinnen und Immobilienvermittler meist auf Provisionsbasis arbeiten
würden und so davon profitierten, wenn Wohnungssuchende Wohnraum zu einem
höheren Preis mieten oder kaufen. Es bestünden also Anreize für Maklerinnen und
Makler, ihren Eigennutzen zu maximieren, anstatt die Bedürfnisse der Auftraggebenden
bestmöglich und kosteneffizient zu erfüllen. Um dies zu verhindern, solle die
entgeltliche Vermittlung von Wohnobjekten künftig bundesweit gesetzlich geregelt
werden, wobei die Kantone auch zusätzliche Massnahmen ergreifen könnten. Mit 14 zu
9 Stimmen beantragte die Mehrheit der RK-NR ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu
geben. Der Beruf der Immobilienmaklerin und des Immobilienmaklers werde bereits zur
Genüge im OR geregelt. Zusätzlich werde die Gesetzmässigkeit der Maklerinnen- und
Maklertätigkeiten bereits durch Notarinnen und Notare überprüft, weshalb laut der
Kommissionsmehrheit kein Handlungsbedarf bestehe. Eine Kommissionsminderheit
Hurni (sp, NE) argumentierte dagegen, dass dem Beruf der Immobilienmaklerin und des
Immobilienmaklers ein Interessenskonflikt zugrundeliegende, wobei dieser mithilfe der
vorgeschlagenen Mindestvorschriften reduziert werden sollte.
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In der Frühjahrssession 2023 beugte sich der Nationalrat über den Vorstoss und
entschied mit 121 zu 68 Stimmen, dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit zu folgen
und der parlamentarischen Initiative Dandrès keine Folge zu geben. Eine links-grüne
Minderheit – bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der
Grünen sowie zwei Mitgliedern der Mitte-Fraktion – konnte sich in der grossen Kammer
nicht behaupten. 41

Umweltschutz

Lärmschutz

Pour parfaire l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), le postulat
redéposé par Guillaume Barazzone (pdc, GE) demande qu'un nouveau plan national de
mesures soit présenté par le Conseil fédéral pour réduire la formation et la
propagation du bruit excessif. Pressentant que son postulat (14.3161) ne serait traité
dans les délais, l'auteur déposa un second postulat de même teneur en espérant que sa
demande soit traitée par le Conseil national. Il dénonce la voie que souhaite prendre le
Conseil fédéral, à savoir de remplacer par une réglementation légale les conditions
jurisprudentielles permettant aux personnes dérangées par un bruit excessif d'intenter
une action en dommages-intérêts pour la perte de valeur de leur propriété. Cela
engendrerait des coûts pour les collectivités, alors que certains cantons et communes
auront de la peine à respecter les délais de mise en œuvre des mesures
d'assainissement prévus dans l'OPB. Il estime que l'argent de la collectivité devrait
plutôt servir à financer des mesures d'assainissement sonore. Il invite donc le Conseil
fédéral à fournir un nouveau plan de mesures qui encouragent les collectivités faisant
des efforts. Le Conseil fédéral prône toujours l'acceptation du postulat. Toutefois, il
rappelle qu'en vertu de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al.2 Cst),
l'obligation d'indemniser les personnes dont la propriété perd de la valeur en raison
des nuisances sonores devra figurer dans le plan de mesures. Lors du passage au
Conseil national, la discussion a été renvoyée. 42

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsrecht

Im September 2022 reichte Christian Dandrès (sp, GE) eine parlamentarische Initiative
ein, mit der er verschiedene rechtlichen Massnahmen für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen im Bereich der Online-Plattformen anstrebte. Konkret verlangte
er, dass zukünftig generell vermutet wird, dass Personen, die über Internet-Plattformen
arbeiten, bei diesen über einen Arbeitsvertrag verfügen. Zudem sollen gegenüber den
Arbeitnehmenden Transparenz über die ihre Arbeit betreffenden Algorithmen
hergestellt werden. Zudem sollen die Nutzenden solcher Online-Plattformen die
Zugangsrechte übertragen können. Zwar habe das Bundesgericht «den
Beschäftigungsstatus von Personen, die für Onlineplattformen arbeiten, geklärt»,
dennoch seien gerade im Kampf gegen Lohndumping zusätzliche Massnahmen nötig. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Frühjahrssession 2023 mit der Initiative.
Kommissionssprecher Alexandre Berthoud (fdp, VD) betonte, dass die parlamentarische
Initiative de facto eine Anpassung des Arbeitsrechtes und des
Sozialversicherungsrechtes verlange. Diese würden zwar zwischen selbständiger und
unselbständiger Tätigkeit unterscheiden, es seien jedoch keine
Unterscheidungskriterien definiert, weshalb die tatsächliche Einordnung bisher
Vollzugsorganen und Gerichten überlassen sei. Die Kommissionsmehrheit erachtete
jedoch das Bundesgerichtsurteil als ausreichend klar und empfehle daher, der Initiative
keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte dieser Einschätzung und entschied mit 120
zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung), der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben.
Das Geschäft war damit erledigt. 43
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Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im Juni 2022 verlangte Christian Dandrès (sp, GE) in einer parlamentarischen Initiative,
dass zukünftig alle Versicherten einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung der
beruflichen Vorsorge eine Risikogemeinschaft bilden. Entsprechend müssten alle
Arbeitgebenden in einer Sammelstiftung dieselben Risikoprämien bezahlen. Um
Umgehungsmassnahmen zu verhindern, sollen zudem alle Rabatte gleichermassen allen
Versichertenkollektiven zugutekommen müssen und Überschussanteile ausschliesslich
in Anbetracht des Deckungskapitals verteilt werden dürfen. Damit sollen die
Auswirkungen der unterschiedlichen Altersstrukturen der einzelnen in den
entsprechenden Stiftungen versicherten Unternehmen gemildert und konkret die
Problematik der höheren Pensionskassenkosten durch ältere Arbeitnehmende
verringert werden. Mit 17 zu 8 Stimmen empfahl die SGK-NR im Mai 2023, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben, da die Risikoprämie die Kosten der
Arbeitgebenden und damit die Arbeitsmarktattraktivität der älteren Arbeitnehmenden
kaum beeinflusse. Hingegen bestünde die Gefahr, dass Sammelstiftungen Unternehmen
mit überdurchschnittlichen Risiken ausschliessen würden. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2023
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2023 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen
Initiative Dandrès (sp, GE) zur Bildung einer Risikogemeinschaft aller Versicherten
einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung der beruflichen Vorsorge mit 118 zu 67
Stimmen keine Folge zu geben. Zuvor hatte der Initiant noch einmal erfolglos darauf
hingewiesen, dass die Praxis von Sammelstiftungen, die Risikoprämien für jedes
Versichertenkollektiv separat zu berechnen, den Druck, ältere Arbeitnehmende zu
entlassen, verstärke – was durch die Schaffung einer Risikogemeinschaft verhindert
werden könne. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sprachen sich für
Folgegeben aus. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Insbesondere zu Beginn der Covid-19-Pandemie machten sich zahlreiche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken darüber, wie man Unternehmen,
Angestellte und Selbständigerwerbende in dieser schwierigen Situation unterstützen
könnte. Christian Dandrès (sp, GE) schlug vor, die bisher von KAE ausgeschlossenen
Personen neu ins ordentliche Kurzarbeitsentschädigungsregime zu integrieren und
ihren Einkommensausfall zu 100 Prozent, maximal jedoch bis zum Schweizer
Medianlohn zu entschädigen. Dazu soll neu auch ein beschränkter und befristeter ALV-
Beitrag auf ihre AHV-pflichtigen Einkommen erhoben werden. Gleichzeitig soll auch der
Verdienstausfall der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Medianlohn zu 100
Prozent, darüber hinaus weiterhin zu 80 Prozent versichert werden. Überdies sollten
Unternehmen, die KAE beantragten, während zwei Jahren keine Dividenden
ausschütten dürfen und sich verpflichten, Kündigungen soweit möglich zu vermeiden.
Mit dem Dividendenverzicht hatte Dandrès eine Forderung der SGK-NR (Mo. 20.3164)
aufgenommen, ähnliche Forderungen wurden überdies später auch im Rahmen des
Covid-19-Gesetzes gestellt. Der Bundesrat erachtete eine solche Änderung als Gefahr
für das System der ALV, das bereits jetzt mit sehr hohen Kosten zu kämpfen habe. In der
Frühjahrssession 2022 zog der Motionär seinen Vorstoss ohne Begründung zurück. 46

MOTION
DATUM: 08.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen
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Asylpolitik

«Vous avez aussi quelque part quelque chose qui ressemble à un cœur, je vous invite
donc à donner suite à cette initiative parlementaire.» Lisa Mazzone (pes, GE) a ainsi
conclu son plaidoyer pour l'initiative parlementaire qu'elle avait déposée en septembre
2017, et qui visait à mettre fin à la détention administrative de mineurs, dans le
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a rappelé que la Suisse a ratifié en 1997
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se retrouve violée par l'incarcération
entre 2015 et 2017 d'une centaine d'enfants. Selon un rapport de Terre des Hommes, la
détention administrative, autorisée dans le droit suisse pour les mineurs de 15 à 18 ans,
est en augmentation. Selon la conseillère nationale, cette mesure est inefficace et
dangereuse, elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychique des
enfants. De plus, le rapport de Terre des Hommes dit que le plus souvent, les
requérants et requérantes mineures à qui l'on a signifié un ordre de détention
disparaissent dans la nature. Cette situation est problématique, notamment parce que
cela les rend plus vulnérables face aux réseaux de traite humaine. La députée verte
rappelle que des alternatives à la détention existent, comme par exemple l'obligation de
se présenter régulièrement à une autorité. La preuve en est, selon elle, que neuf
cantons ont renoncé à la détention de personnes mineures. Genève et Neuchâtel l'ont
inscrit dans leur loi et le Valais, Vaud, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Bâle-
Campagne, Jura et Nidwald n'appliquent pas cette mesure sur le principe. 
La CIP-CN est restée sourde à ces arguments. Selon elle, l'application des renvois est
une compétence cantonale, et la législation en vigueur tient suffisamment compte de la
situation des personnes migrantes mineures. Une ingérence dans les compétences
cantonales serait aller trop loin, souligne la commission, qui estime qu'il est de la
responsabilité des parents requérants d'asile de quitter la Suisse avec leurs enfants
pour ne pas leur faire subir de séjour en prison. Une minorité de la commission (9 voix
contre 15) s'oppose à la détention des enfants. 
Lors du débat, Pierre-Alain Fridez (ps, JU) a pris la parole, et a déclaré ses liens
d'intérêts: il est rapporteur général dans la campagne du Conseil de l'Europe contre la
détention administrative des enfants migrants, dont la Suisse est le principal
contributeur. Le socialiste a posé la question des risques face aux bénéfices: Vaut-il la
peine de faire encourir aux enfants d'importants risques pour leur santé juste pour des
raisons administratives? Le conseiller national Romano  (pdc, TI) a balayé cette
objection d'un geste: «Monsieur Fridez, en Suisse, on ne met pas des enfants en prison.
C'est prévu seulement pour des personnes ayant déjà atteint l'âge de 16 ans.» Le rappel
du texte de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dit que toute personne en
dessous de 18 ans en est un, n'a pas fait le poids, l'initiative parlementaire a été refusée
par 118 voix contre 57, avec 3 abstentions. Si l'habituelle opposition rose-verte contre le
reste du Parlement était visible, il y a eu tout de même quelques voix dissidentes au
sein du bloc bourgeois: Alfred Heer (udc, ZH), Isabelle Moret (plr, VD), Rosmarie
Quadranti (pbd, ZH) les deux PEV Niklaus-Samuel Gugger (ZH), Marianne Streiff-Feller
(BE) et le PDC Guillaume Barazzone (GE) ont refusé d'entrer en matière sur l'initiative.
Les Verts'libéraux n'étaient pas au diapason sur la question: un seul député s'est
prononcé contre l’initiative, trois pour, un s'est abstenu et deux n'ont pas participé au
vote. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

In der Sommersession 2022 lehnte der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates eine
Motion Reynard (sp, VS) ab, die verlangt hätte, dass sich jede Frau auch über die 12.
Schwangerschaftswoche hinaus für einen straflosen Schwangerschaftsabbruch
entscheiden kann, ohne dass sie sich in Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung oder in einer seelischen Notlage befinden muss. Die nach Ausscheiden
Reynards aus dem Rat von Christian Dandrès (sp, GE) übernommene Motion fand
Zustimmung in den geschlossenen Reihen der SP, der Grünen und der GLP, wurde von
den drei verbleibenden bürgerlichen Fraktionen jedoch nicht minder deutlich
abgelehnt. 48

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Dezember 2020 in seiner parlamentarischen
Initiative, dass die Unterstützungsmassnahmen für Freischaffende in Theater und Film
ausgebaut werden. Konkret verlangte der Sozialdemokrat, dass die Rahmenfristen für
die Beitragszeit und für den Leistungsbezug für die Betroffenen von zwei auf vier Jahre
verdoppelt werden sollen und die ersten 60 Tage der Beitragszeit bei befristeten
Stellen doppelt gezählt wird.
Der Kultursektor sei einer der am stärksten durch die Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie betroffenen Bereichen, wie Dandrès in der Nationalratsdebatte in der
Sommersession 2021 argumentierte. Trotz der Öffnungsschritte bleibe die Zukunft der
Schweizer Kulturszene ungewiss, Planung sei quasi unmöglich. Dies werde nach Dandrès
dazu führen, dass Kulturschaffende defacto bis zu zwei Jahre nicht arbeiten könnten,
was starke Auswirkungen auf ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gehabt habe und
haben werde. Dabei sei zu betonen, dass die Situation von Freischaffenden im
Kultursektor bezüglich Arbeitslosenversicherung bereits vor Corona prekär gewesen sei,
wie bereits im Postulat Maret (mitte, VS) anerkannt wurde.
Die WBK-NR beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine
Folge zu geben, da die aktuellen Unterstützungsmassnahmen bereits ausreichten und
die in der Initiative vorgeschlagenen Massnahmen zu einer Ungleichbehandlung der
verschiedenen von der Krise betroffenen Sektoren führen würde. Eine Minderheit
Piller-Carrard (sp, FR) beantragte die Annahme der Initiative, weil dadurch die prekäre
Situation der Freischaffenden in Theater und Film, welche die Pandemie ans Tageslicht
gebracht habe, dauerhaft verbessert werden könne. 
Die grosse Kammer folgte der WBK-NR und lehnte die parlamentarische Initiative mit
120 zu 69 Stimmen deutlich ab. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen stimmten
geschlossen für Annahme, unterstützt wurden sie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
und Benjamin Roduit (mitte, VS). 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
SARAH KUHN

Nach den ersten Beratungen des Entwurfs der RK-SR zum Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesen in Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
waren zur Differenzbereinigung in der Herbst- und Wintersession 2021 noch zwei
Differenzen offen.

Bei der ersten Differenz wollte der Nationalrat neu das Beschwerderecht im Rahmen
von Stiftungen gesetzlich regeln und auf Personen ausweiten, die ein «berechtigtes
Kontrollinteresse» an der Arbeit des Stiftungsrates haben. Der Ständerat folgte jedoch
stillschweigend seiner Kommission, lehnte diesen Punkt ab und hielt somit an der
Differenz fest. Der Artikel sei zu undeutlich formuliert, weshalb man eine
Beschwerdeflut und somit eine Schwächung des Stiftungsstandorts Schweiz und der
Rechtssicherheit fürchte, erklärte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Zudem
sei die bereits bestehende Aufsicht über Stiftungen ausreichend und funktioniere gut.
Doch auch der Nationalrat hielt in der Wintersession 2021 auf Anraten seiner
Kommissionsmehrheit und gegen eine Minderheit Vogt (svp, ZH) an der Differenz fest:
Die Formulierung eines «berechtigte[n] Kontrollinteresse[s]» werde eine
Beschwerdeflut verhindern, argumentierte Kommissionssprecherin Judith Bellaïche
(glp, ZH). Erfolglos blieb auch eine Minderheit Dandrès (sp, GE), die den Beschwerdeweg
noch weiter öffnen und die Bedingung eines «berechtigten Interesses» streichen
wollte. In der Folge stimmten beide Räte einem Kompromissvorschlag zu: So hatte eine
erfolgreiche Minderheit Sommaruga (sp, GE) im Ständerat vorgeschlagen, das
Beschwerderecht begrenzter zu erweitern, als es der Nationalrat ursprünglich
vorgesehen hatte. Konkret sollten Spenderinnen und Spender sowie ihnen
nahestehende Personen, welche der Nationalrat einschliessen wollte, vom
Beschwerderecht ausgeschlossen werden. Der Ständerat folgte diesem Vorschlag mit
26 zu 17 Stimmen. Der Bundesrat, welcher sich ursprünglich gegen eine Erweiterung
ausgesprochen hatte, erachtete diesen Kompromiss ebenfalls als machbare Lösung, wie
Karin Keller-Sutter erläuterte. In der Folge stimmte auch der Nationalrat dieser Lösung
stillschweigend zu, womit diese erste Differenz bereinigt war. Damit haben nun
Begünstigte und Gläubiger einer Stiftung, sowie Stifter und Zustifter, ihnen
nahestehende Personen und Stiftungsratsmitglieder ein Beschwerderecht. Dafür muss
jedoch ein berechtigtes Kontrollinteresse daran, dass die Stiftung im Sinne des
Stiftungszwecks handelt, nachgewiesen werden können.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2021
SARAH KUHN
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Eine zweite Differenz hatte der Nationalrat bei der Frage, ob Stiftungen, die ihre
Stifungsorgane entsprechend ihrer Aufgaben entlöhnen, steuerbefreit werden
können, geschaffen. Die RK-SR wollte auch hier an der ablehnenden Haltung des
Ständerats festhalten, da diese Forderung in der Vernehmlassung von 18 Kantonen strikt
abgelehnt worden sei, wie Kommissionssprecher Rieder die Mehrheitsposition
ausführte. Die Kommission befürchtete etwa, dass Stiftungsgelder so in Löhne statt in
den tatsächlichen Stiftungszweck fliessen würden. Der Ständerat folgte stillschweigend
seiner Rechtskommission, woraufhin aber auch der Nationalrat an seiner Version
festhielt, um eine professionellere Stiftungsführung zu ermöglichen. Zudem gehe es
eben um «angemessene» und nicht um «marktkonforme» Löhne, wie der Ständerat
befürchtet hatte. Die Argumentation des Ständerates sei widersprüchlich, da er den
zweckmässigen Einsatz der Gelder bei den Löhnen fürchte, aber gleichzeitig eine
Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle verhindern wolle, kritisierte
Kommissionssprecherin Bellaïche den Schwesterrat. Nach einem weiteren Festhalten
des Ständerats lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf diese Ergänzung, womit
auch die letzte Differenz bereinigt werden konnte.

Das Geschäft war damit für die Schlussabstimmungen bereit, welche noch in der
Wintersession 2021 stattfanden. Der Nationalrat nahm den Entwurf mit 141 zu 52
Stimmen an, wobei alle ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion stammten. Der Ständerat nahm die Vorlage hingegen
einstimmig mit 43 Stimmen an. Damit kamen die Beratungen zur parlamentarischen
Initiative Luginbühl und zu deren Umsetzung nach gut sieben Jahren zu einem Ende. 50

Musik

In der Herbstsession 2015 wurde eine Motion Barthassat (cvp, GE) unbehandelt
abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren nach Einreichung abschliessend
behandelt worden war. Nach Luc Barthassats Wahl in die Genfer Kantonsregierung 2013
war der Vorstoss zur Aufrechterhaltung von dessen Parteikollegen Guillaume Barazzone
(cvp, GE) übernommen worden. Die Motion hätte die Unterbreitung eines
Revisionsentwurfs des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) verlangt, der
eine Musikquote für Musikschaffende in der Schweiz berücksichtigt. So hätten
mindestens 25 Prozent der in der Schweiz ausgestrahlten Musik auch in der Schweiz
produziert werden müssen. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Herbst 2013 zur
Ablehnung empfohlen, da sowohl die SRG SSR als auch private Programmveranstalter
mit Leistungsauftrag die aktive Förderung Schweizer Musikschaffender bereits heute
umfangreich praktizierten. 51

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MELIKE GÖKCE

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) wählte im November 2023 den
Genfer Anwalt und SP-Nationalrat Christian Dandrès zu seinem neuen Präsidenten.
Dandrès war der einzige Kandidat und wurde einstimmig gewählt. Er folgte auf
Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH), die der Gewerkschaft seit 2010 vorgestanden hatte
und altershalber zurücktrat.
Gemäss Medienmitteilung möchte Dandrès mit dem VPOD nicht nur Besitzstände
verteidigen, sondern für einen gesellschaftlichen und politischen Wandel kämpfen, bei
dem Profitinteressen zugunsten der Bedürfnisse der Bevölkerung in den Hintergrund
gedrängt werden. Der VPOD müsse dabei den Schulterschluss mit den jeweiligen
Nutzenden der öffentlichen Angebote suchen, die ebenfalls ein grosses Interesse etwa
an guten Kitas oder Spitälern hätten. Dandrès sah im Service public auch den Schlüssel
für eine ökologische Umgestaltung der Wirtschaft. Die anlaufenden Verhandlungen über
ein neues Vertragspaket mit der EU wolle er als Chance nutzen, um das bisher
«schwachbrüstig[e] Schweizer Arbeitsrech[t]» zu stärken. 52

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 18.11.2023
HANS-PETER SCHAUB
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